
Zweite Abtheilung ^

Grafschaft Recklinghausen .

§ . 83 .

Die Grafschaft Recklinghausen , gewöhnlich
unter dem Namen : das Best Recklinghausen be¬
kannt , ist an der Lippe , fünf Stunden von deren
Ausflüsse bei Wesel in den Rhein , gelegen , und nach'
Norden durch das vormalige Hochstift Münster , nach
Osten durch die Grafschaften Mark und Dortmund ,
nach Süden znm Theil durch die Grafschaft Mark , und
zum Theil durch das vormalige Stift Essen , und nach
Westen durch Vas Hcrzogthum Cleve begrenzt . Sie
besteht in der gegenwärtigen Zeit aus zweien Städten ,
Recklinghausen und Dorsten , ans ein und zwanzig Kirch¬
dörfern , und acht und sechszig Bauerschaften , und
zählt eine Bevölkerung von ungefähr 32 bis 32 , 000
Seelen .

Die Benennung Best Recklinghausen ist sehr alt ,
und scheint sich daher ableiten zu lassen , daß dieses
Territorium in ältcrn Zeiten zum Theil oder ganz zu
der Veste , oder zu dem Veste ( bVrt ) , nachmals
Stadt Recklinghausen , gehört , und demnach eben
so , wie die zu den Erzstiften , Hochstiftcn oder Stiften
gehörenden Territorien die Benennung Erzstift , z . B .
Erzstift Köln , Hochstift z . B . Hochstift Münster , oder

Rivc , über das Bauern - Giiter -Wesen . l . » 4
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Stift z . B . Stift Essen erhielten , den Namen Vefl

Recklinghausen angenommen habe . Ein ähnliches Bei¬

spiel haben wir an der Grafschaft Hohenlimburg

an der Lenne , welche ebenfalls das Best Limburg ,

wahrscheinlich von der auf einem hohen Berge gelege¬

nen , vormals vesten Burg , in der gewöhnlichen Re¬

de genannt wird .

Daß übrigens die Stadt Recklinghausen vormals eben

so eine Veste Burg gewesen , scheint daraus hervor zu

gehen , daß sie in den ältesten Zeiten und noch heute

in ihrem Stadtwappen eine aus dreien festen Thürmcn

bestehende Burg führt , in deren Mittelthor ein Schlüs¬

sel hängt .

Die Grafschaft , oder das Best Recklinghausen war

in ältern Zeiten eine besondere deutsche Landschaft ,

welche von einer gräflichen Familie besessen wurde .

Zufolge einer sehr alten Notiz aus dem kurkölnischen

Archiv , welche sich auch in der Chronik des vormaligen

Kapitels zu Xanten ausgenommen und aufbewahrt be¬

findet , und welche hier in der Anlage Xl bcigcfügt

wird , war Enriga die letzte aus dem gräflichen

Stamme von Recklinghausen , damals Nycklinghusen

genannt , abstammendc Gräfin , welche mit dem Gra¬

sen Otto von Ravensberg verehelicht war . Im Jahr

1166 sfundirten diese Eheleute aus ihrem Jagdschlösse

Flaß he im , an der Lippe gelegen , ein adlichcs Da -

mcnstift , welches bis zu dem Jahr 1804 , in welchem

cs durch den Herzog von Arcnberg aufgehoben ward ,

forteristirt hat . Nachdem zuerst erfolgten Absterbcn dcS

Grafen Otto hat die Gräfin Enriga durch Testament

das Best oder die Grafschaft Recklinghausen dem Erz¬

bischöfen von Köln , und verschiedenes Grundvermö¬

gen verschiedenen benachbarten Abteien , Stiftern und

Klöstern , z . B . der Abtei Werden , dem Karthäuscr -
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Kloster Weddern , in dem Hochstifte Münster , Amts
Dülmen , und dem Kapitel zu Xanten vermacht und
hinterlassen , welche selbes auch bis zu dem Reichs -
ftiedensschluß vom Jahr 1903 besessen haben .

Diese Enriga , gewöhnlich Embsa genannt , chatte
sich nach dem Tode ihres Gemahls , zufolge aus dem
Archiv des Kapitels zu Xanten entnommener Anlage
Xll , zu dem Kapitel von Xanten begeben , wo sie selbst
eine Canonical - Präbcnde erhalten hat , und nach ihrem
Tode neben ihrem Söhnchen auf dem Chor der Kapi¬
tels - Kirche , vor dem Mittlern Pult begraben ist .

Der Erzbischof von Köln scheint indessen anfangs
nicht zu dem ruhigen Besitze dieser Grafschaft gelangt ,
sondern darin durch die Grafen von der Mark gestört
worden zu seyn ; auch scheint der Umfang derselben we¬
der in Ansehung der Landeshoheit , noch in Ansehung
des Territoriums damals schon in der nämlichen Größe ,
wie später , bestanden zu haben .

§ . 64 .

Was nämlich die beiden Städte Recklinghausen und
Dorsten betrifft , so gehörten dieselbe , wie wir später
erfahren werden , zu den Reichst ) öfen (ourtikn8 i -n -
psrii ) und wenn es ihnen auch nicht gelungen ist , eine
rcichsständische , oder städtische hohe Obrig¬
keit , wie der benachbarte Rcichshof Dortmund
( Z . 12 , Ick . L , Art . Nr . 1 ) zu erringen und bis auf
die jüngste Zeiten zu erhalten , so scheinen sie doch erst
später unter die Landeshoheit der Besitzer jener Graf¬
schaft gekommen zu seyn . Nach von Steinen ' s wcst -
phälischcr Geschichte führten gedachte Städte , so wie
Dortmund und Soest , für sich Krieg , schlossen Bünd¬
nisse ab , und machten Frieden .
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Aus der unter XI angelegten Archival - Notiz , so wie

- aus dem unter XUl hier angelegten Rest einer Chro¬

nik der Stadt Dorsten ergiebt es sich , daß im Jahr

1237 Theodorich der ätc , Graf zu Cleve , dem Erzbi¬

schöfen zu Köln , Konrad von Hochsteden , die Erlaub¬

nis ertheilte , Dorsten mit Mauern zu umgeben ; wie

dieses durch die darüber aufgenommene und in der An¬

lage XIV abgedruckten Urkunde bestätigt wird . Aus

der Urkunde XV geht hervor , daß späterhin zwischen

den Bürgern von Dorsten und dem Grafen Theodorich

dem yten von Cleve Feindseligkeiten entstanden sind ,

welche im Jahr 1501 ausgeglichen worden , und worauf

die gedachte Stadt ihm den Eid der Treue geleistet .

Auch dieses wieder cingeführte gute Vernehmen scheint

wieder unterbrochen zu seyn , weil gedachter Graf im

Jahr 1310 die Bürger der Stadt nöthigte , ihre Mau¬

ern wieder niederzureißen , damit dieselbe dem Grafen

von Cleve und dem Kurfürsten , von Köln gleich offen

stehe , woraus folgt , daß Dorsten sich damals nicht

unter unbedingter und anerkannter Landeshoheit der

Erzbischöfe von Köln - befunden habe . Wobei noch be¬

merkt zu werden verdient , daß die in der vorletzten

Urkunde dem Herzoge von Cleve und seinen Nachkom¬

men bewilligte Erhebung von einer Mark aus der Stadt

Dorsten sich bis in die jüngsten Zeiten erhalten hat ; ,

indem alljährlich aus der städtischen Kämmerei eine ,

einer Mark Silber glcichkommende , Summe ,' an die

königlich preußische Rcceptur zu Schermbeck gezahlt

werden mußte , welche Zahlung man in spätem Zeiten ,

weil der Ursprung der Verpflichtung in Vergessenheit ge -

rathen , irrig für ein Surrogat der Steuern von den

ins Herzogthnm Cleve überfließcnden Grundstücken Dor¬

stenscher Einwohner angesehen hat .

Der Stadt Dorsten stand seit unvordenklichen , und
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bis zu den letzten Zeiten , nebst der Zollfrciheit für ihre

Bürgerschaft , das Recht zu , von allen auf der Lippe

passircndcn Schiffen einen Zoll unter dem Namen Pas -

sagcgeld zü erheben , und wem ist es nicht bekannt -

daß irt Deutschland die Erhebung von Zöllen unter die

Attributen der Landeshoheit gezählt wurde ?

Aus einer Inschrift auf einem in der Pfarrkirche zu

Dorsten befindlichen Monumente , welche hier in der

Anlage XVI abgedruckt ist , scheint hervorzugehen , daß

daselbst in altern Zeiten Patrizier - Familien so

wie in fast allen deutschen Reichsstädten eristirt Habens

Zn der Behauptung , daß die Stadt Dorsten sich

ursprünglich nicht unter unbedingter Landeshoheit der

Grafen von Recklinghausen und deren Nachfolger befun¬

den , sondern daß zwischen ' ihr und andern Herren noch

besondere Verhältnisse bestanden haben , scheint sich auch

der Umstand benutzen zu lassen , daß die Freiherren von

Nansfeld als Besitzer des in dem Hochstiftc Münster ,

zwei Stunden von Dorsten aufwärts der Lippe an die¬

sem Flusse gelegenen , vormals mächtigen Hauses Os¬

tendorf ( deren einer im Jahr 1 ^ 85 das Franziskaner -

Kloster in Dorsten erbauen ließ ) noch bis zu den i ? 6oger

Jahren in dem Besitze und der Ausübung des Rechts

sich befunden , mit Jägern , Hunden und Hörnern über

die Lippbrückc in die Stadt zu ziehen , auf dem Markte

zu blasen und zu schießen , alsdann einen Durchzug

durch die Pfarrkirche um den hohen Altar , auf welchem

Gold und Silber geopfert werden mußte , zu halten ,

und sich diesemnach auf dem nämlichen Wege wieder zur

Stadt hinaus und über die Lippe zu begeben . Ein

Gerechtst « » , welches wenigstens und zuletzt nur einmal

im Jahr geübt ward .

Durch den sogenannten Salentinischen Rezeß vom Lösten

August 1577 , wovon weiter unten Rede scyn wird >
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wurden den besagten zweien Städten ganz ungewöhn¬

liche Privilegien , und zumalcn in Beziehung auf die

Civil - sowohl als Criminal - Gerichtsbarkeit verliehen ,

und geht daraus zugleich hervor , daß früherhin von

dem landesherrlichen Richter an Bürgermeister und

Rath der Stadt Dorsten , und von diesem an Bürger¬

meister und Rath der Stadt Dortmund ( ebenfalls ein

vormaliger Reichshof ) appellirt worden ist .

Daß jenen Städten neben der Ritterschaft die Land¬

standschaft in der Grafschaft Recklinghausen zustand , ist

eine Erscheinung , die sich auch bei vielen andern der

Landeshoheit unbedingt unterworfenen Municipalstädten

findet ; allein ganz anders stellt sich die Sache heraus ,

wenn den Magistraten dieser Städte ein unbestimmtes

Besteurungs - Recht oolloot -incki ) in ' denselben und

in ihren Feldmarken bis zu der Auflösung des deutschen

Neichsverbandes zustand , und wenn sie zu den für die

ganze Grafschaft bewilligten Landcöstcnern eine Aver -

sional - Quotc , welche für jede Stadt , nach einem zwischen

den Städten und der Ritterschaft bestehenden Vergleiche ,

ein Zehntel des ganzen bewilligten Stcnerquantums der

Landschaft ausmachte , aus ihren Kaffen unmittelbar in

die Hauptkaffe des Erzstiftes versirte .

§ . 85 .

Zufolge einer in der Anlage XVII hier angefügten

Ulten kurkölnischcn Archival - Notiz ist das Best Röck¬

inghausen von dem Erzbischöfen Dlieoäorious oder

Diedrich von Köln im Jahr ist38 einem gewissen Stel¬

len , aus den Händen dieses Stecken im Jahr 1442

dem Grafen Vincent von Mörs , und aus den Händen

dieses während des von dem genannten Erzbischöfe mit

der Stadt Soest und andern geführten Krieges den
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Herren von Eickel um 6 , 000 Gulden , und endlich im

Jahr 1446 von diesen wieder cingelöst an den von

Gehmcn rechts - und pfändcrweise verschrieben und un -

tergethan . Wclchemnach die Herren von Gehmen , und

in der Folge die Grafen von Schaumburg das Best

Recklinghausen mit allem Zubehör hundert und dreißig

Jahre hindurch , nämlich bis zum Jahr i 5 ? 6 , als das¬
selbe von dem Erzbischöfen und Kurfürsten Salentin zn

Köln wieder eingelöst und dem Erzstifte Köln wieder

angeeignet wurde , besessen , benutzet und regiert haben .

§ . 86 .

Es konnte nicht fehlen , daß in dieser geraumen Zeit

manches Gerechtsam in Abgang gekommen war , manche

Anmaßung Wurzel gefaßt hatte , und Manches vcrwik -
kelt und verwirrt geworden war . Deshalb wurde sehr

heilsam , um die Rechtsverhältnisse wieder herzustellcn

und zu ordnen , am 26stcn August i5 ? 7 zwischen dem

Kurfürsten Salentin und dem Domcapitcl zu Köln an

einer , und den Landständen , nämlich der Ritterschaft

und den Städten des Bestes Recklinghausen , an der

andern Seite ein förmlicher Vergleich und Vertrag ab¬

geschlossen , der unter dem Namen : Salentinischcr

Rezeß bekannt , immer als Landes - Grundgesetz aner¬

kannt , und auch in Beziehung auf das Bauern - Gütcr -

wesen nicht unmcrkwürdig ist . Derselbe ist abgedruckt

in der kurkölnischen Edictensammlung Thl . I , S . 53 .

Die Landstände der Grafschaft oder des Bestes Reck¬

linghausen bestanden , wie gesagt , aus der Ritterschaft ,

das heißt , aus vollbürtigen oder ritterbürtigen Adlichen , wel¬

che sich im Besitze eines in demVeste gelegenen und mit Land¬

tagfähigkeit verbundenen Rittergutes befanden , und aus den

Bürgermeistern in den Städten . Diese Landstände warenje -
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doch dem Landtage oder der Ständeversammlung in dem

eigentlichen Erzstifte Köln gewissermaßen , das heißt ,

in so fern es das allgemeine Besteucrungsrecht oder

Stenern - Bewilligungsrecht betraf , subordinirt ; indem

sie an der landständischen Hanptbcrechtigung , «nämlich

an der eigentlichen Berathung und Bewilligung der

jährlichen sogenannten Simplen oder Landes - Steuern

oder Contributionen keinen Theil nahmen . Zwar sand¬

ten sie zu dem allgemeinen erzstiftischen Landtage , wel¬

cher jährlich in der kurfürstlichen R̂esidenzstadt Bonn

am Rhein gehalten wurde , eine Deputation ab ; diese

wurde aber nicht zu den Berathungen zugezogen , son¬

dern ihre Verrichtungen beschränkten sich darauf , daß

sie der feierlichen Eröffnung des Landtages beiwohnten ,

wo in dem sogenannten Thurmsaale des Schlosses in

Gegenwart des unter dem Thronhimmel sitzenden und

von seinem ganzen Hofstaate umgebenen Kurfürsten von

Köln den anwesenden Landständen öffentlich und unter

Zulassung des Volkes , zu dessen Aufnahme eine Galle¬

rte oben um den Saal führte , die Landtags - Proposi¬

tion , das heißt die Auseinandersetzung der Bedürfnisse

des Landes , und der zur Deckung derselben erforder¬

lichen Steuern , oder wie es in damaliger Sprache

hieß , Simplen für das kommende Jahr vorgetragen

wurden ; dann während der Dauer der Berathung in

Bonn verweilten , und endlich Lei der eben so feierli¬

chen Schließung des Landtags , wo der Landtagsschluß

oder Rezeß öffentlich vorgetragen ward , wieder anwe¬

send waren . In Folge dieses Beschlusses wurde ihnen

alsdann durch ein kurfürstliches Rescript der Gesammt -

betrag des für das Erzstift Köln bewilligten Steuer -

Quantums mit der Weisung bekannt gemacht , ihren

heimgelaffenen Mitständen davon Kenntniß zu geben ,

und daran zu sepn , daß die auf das Best Recklinghau -
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scn observanzmäßig kommende Rate zeitig an die Land -

rcntmeisterei oder Landes - Kaffe cingczahlt werde .

Mit diesem Rcscriptc in der Hand schrieb der Direk¬

tor der ritterschaftlichen Landstände einen allgemeinen

Landtag in dem Veste Recklinghausen ans , wobei nicht

nur die Stände aus der Ritterschaft , sondern auch die

Dcpntirte aus den Städten erschienen . Hierin wurde

über weiter nichts verhandelt , als daß jenes Rescript

verlesen , und letztere aufgefordert wurden , die von den

bewilligten Steuern auf die Städte kommende Vergleichs -

mäßige Quote beiznschaffcn , und in die Landes - Haupt -

Kaffe des Erzstiftes cinznzahlen . Über die Art dieser

Beschaffung oder Erhebung hatten sich die rittcrschaft -

lichen Stände nicht zu bekümmern , so wie die Städter

an der ferner erfolgenden Bcrathung auf dem Landtage

keinen Thcil nahmen ; indem die gemeinsamen Angele¬

genheiten des platten Landes , als da sind die Feststel¬

lung des Stcuerbeitrages für die Landesbewohner ,

wodurch nicht nur die Quote der bewilligten allgemei¬

nen Landessteuern gedeckt , sondern auch die Erforder¬

nisse zu öffentlichen , die Grafschaft Recklinghausen ins¬

besondere angehenden Anstalten , z . B . zum Bau der

Landstraßen , zum öffentlichen Unterrichte auf dem Lande ,

zur Unterhaltung der Landdragoner , u . s . w . aufgebracht

werden mußten , den städtischen Deputaten nichts an -

gingen .

Diese landständischen Verhältnisse und zuletzt das ganze

Institut der Landstandschaft hörte auf , als durch den

Reichsfriedens - Deputations - Hauptschluß vom 25stcn Fe¬

bruar 180Z die Grafschaft Recklinghausen als Entschä¬

digungs - Land an das Haus Arcnbcrg kam , und als

dieses Haus durch die Rheinbundes - Acte mit unbeding¬

ten Souverainitäts - Rechten angethan wurde .
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§ . 97 .

Die Landtagsfähigen Rittergüter kn der Grafschaft
Recklinghausen sind in der Anlage XVIII verzeichnet .
Da dieselbe sich indessen bei weitem nicht alle mehr in
dem Besitze Mich er , rittcrbürtigcr Familien befanden ,
und mehrere derselben zugleich eine und der nämlichen
Person angehörten , so war die Zahl der ritterschaft -
lichen Stände nicht so groß , als die Zahl der land¬
tagsfähigen Güter . Diese Güter waren übrigens mit
ihren Hofvesatcn , und was dazu gehörte , steuerfrei ;
nicht aber so die davon dependirenden , oder zu deren
Renthei gehörenden Bauernhöfe und Kotten . Solche
waren , wie in der Grafschaft Mark , besondere für sich
bestehende , mehr oder minder bedeutende Landgüter
oder Agrikultur - Etablissements , und der allgemeinen
Besteuerung und den Landeslasten , wie nicht weniger den
Gemeinde - Leistungen unterworfen . Sie gehörten dem
gemeinen Bauernstände an , wiewohl cs einen solchen
im staatsrechtlichen Sinne auch hier nicht gab . Das
platte Land , im Gegensätze zu den Städten , und mit
ihm der Bauernstand wurde von der Ritterschaft auf
dem Landtage rcpräscntirt und vertreten .

An einem Unterthänigkeits - Verhältnisse der Neckling -
hausenschen Bauern , welche in Beziehung auf ihre
Theilnahme an der Land - und Krieges - Folge , und an
den Gemeinheits - Lasten und Berechtigungen in ganze
oder volle Bauern , in Halbbauern und Kötter
ringetheilt wurden , gegen ihre Guts - oder Grundher¬
ren war gar nicht zu denken , und eben so wenig gab
es daselbst geschloffene Dörfer oder Distrikte , worin
eine Gutshcrrschaft das alleinige Eigenthum des Grun¬
des und Bodens hatte , wenn man nicht zu den ersten
die beiden sogenannten Freiheiten Westerholt und
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Horst zählen wist , woselbst die Burggrafen von Wc -
stcrholt , und rcsp . die Besitzer des eidlichen Hauses
Horst einige Ausflüsse der Oberherrschaft übten , und
auch bis zur Auflösung des deutschen Ncichsverbandes
In dem Besitze und der Ausübung der Patrimonial -
Gerichsbarkeit waren .

§ . 63 .

In Ansehung des Verhältnisses der Bauern zu ihren
Gutsherren und umgekehrt kann man im Allgemeinen
für die Grafschaft Recklinghausen als feststehende Regel
annehmcn , daß die Güter in den Bauernfamilien , von
welchen sie besessen wurden , gegen unveränderliche
jährliche Pacht oder Leistungen und gegen Tragung
aller öffentlichen Lasten erblich und untheilbar waren ,
so daß darin nur eins der ^ Kinder , oder einer der
zunächst berufenen Anverwandten zur Succcssion gelan¬
gen konnte ; die übrigen Kinder aber , wenn sie das
Gut oder den Hof verlassen wollten , mit einem vcc -
hältnißmäßigen Brautschatz abgefnnden werden mußten .
Bei Bauerngütern war reine Zeitpacht kaum gekannt ,
wenigstens ganz außerhalb der allgemeinen Regel . Selbst
eine Leibpacht oder eine auf eures Menschen oder auf
zweier Eheleute Leben geschehene Pachtung oder Ge¬
winnung wurde nicht vermuthet , wenn gleich derPacht -
vder Gcwinnbrief die Clausel : auf dessen oder auf
deren Lebenlang und länger nicht , oder ähnliche
und noch .bestimmter auf den Rückfall des Gutes an
den Verpachter oder Verleiher gerichtete Clauseln ent¬
hielte ; es seye dann , daß das verliehene Gut nach
dem Absterben der ersten Pächter oder Gcwinnträger
von dem Verleiher wieder cingezogen , oder einem An¬
dern als dem Erben des verstorbenen Inhabers , oder
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auch diesem jedoch unter ganz andern Pachtbedingmr -

gen und übrigens unter den nämlichen Elauscln wegen

des Rückfalles verliehen worden . War ein solches in

Leibpacht verthane Bauerngut auch nur einmal , an

die nächsten Erben der frühem Pächter oder Gewinn¬

träger gegen die nämlichen Bedingungen , wenngleich

unter den nämlichen Clauseln , übcrgegangeu und in

Gewinn verliehen , so würde von den Gerichten / wenn

nicht besondere , das Gegentheil beweisende Umstände

Vorlagen , auf die Erblichkeit des Gutes erkannt ; in¬

dem man alsdann die zweite oder fernere Verleihung ,

als ozrinione neesssitkUis geschehen , und als in der

ersten ursprünglichen Verleihung der des Rückfalls we¬

gen beigefügten Clausel ungeachtet gegründet betrach¬

tete , und letztere nur als auf die Verpflichtung zu ei¬

ner Gewinncrneuerung sick> .beziehend auslegte .

Was die Untheilbärkeil ^ der Bauerngüter betrifft , so
wurden durch ein Landcspolizeigesctz vom i ? ten Januar

ib52 ( Anlage XIX ) , die Veräußerung , Verpfändung ,

Vevtheilung oder Vcrsplitterung derselben schon in ad ,

ministrativer Hinsicht verbothen , und die Consolidirung

der etwa versplissenen Stücke befohlen . Dieses Gesetz ,

unter dem Namen : Consolidations - Edict bekannt ,

ist bis in den neuesten Zeiten in Übung geblieben und

beobachtet worden .

Auch in Ansehung der gutshcrrlichen Rechte , und

damit die Gutsherren nicht Gefahr liefen , thcils durch

Veräußerung oder Verpfändung von Hofes - Pertinen -

zien um die Zahlungsfähigkeit der Pächter oder Colo¬

nen gebracht zu werden , theils wegen Erbtheilungen

mehrere Colonen oder Pachtpflichtige annehmen zu

müssen , war schon die Theilbarkeit der Bauerngüter

der Natur der ursprünglichen Verleihung nach ausge¬

schlossen . Indessen bestand aber auch hierüber eine be -
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sondere landesherrliche Verordnung vom Listen März

i ? 65 , welche in der Anlage XX abgedruckt , und

woraus zugleich zu ersehen ist , wie die Gutsherren

das Recht haben sollen , bei Bestimmung der Leib¬

zucht , welche sich die , wegen Alters oder Schwäche

die Gutswirthschaft nicderlegende , Colonen von den

Anffolgern in dieselbe zu stipuliren pflegten , und der

Brautschätze und Ausrüstungen für die abgehenden Kin¬

der zu concurrircn .

Hieraus geht zudem noch hervor , wie die Bauern

und Colonen damals schon angefangcn hatten , sich für

wahre Eigcnthümcr ihrer unterhabendcn Güter , und

die Gutsherren als bloße Zins - oder Rentberechtigte

zu betrachten ; wie aber dieser Betrachtung ein Damm

gesetzt worden . Daß auch in den folgenden Zeiten die

-Anmaßungen und Widersetzlichkeiten der Bauern gegen

ihre Gutsherren fortgesetzt , und denselben von des

Landesherr » wegen begegnet worden , ist aus der An¬

lage XXI zu entnehmen .

§ . 3Y .

Nach diesem , die Bauerngüter in der Grafschaft Reck¬

linghausen im Allgemeinen betreffend , Vorgetragenem

gehen wir zu den einzelnen Güterarten in derselben über .

Diese sind : *

. k . Hobsgüter .

II Eigenbchorige oder nach LeibeigenthumSrechten verthanH ,
Güter .

IN . Erbpachtgüter .

IV . Zinsgütcr .

V . Eigenthümliche Guter oder Erbgüter ,
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§ . YO .

l . Hobsgütcr.

In Ansehung der Frage : ob die Hobsgütcr zu dem
gutsherrlichcn und bäuerlichen und zwar zu dem Colonat -
Verhältnisse gehören, oder ob dieselbe sich in einem schutz¬
herrlichen , gerichtsherrlichcn oder landes¬
herrlichen Verhältnisse befinden ? ist für die Graf¬
schaft Recklinghausen außer dem , was § . 10 im Allge¬
meinen vorgetragen worden , die Entscheidung leicht
zu finden .

Wenn die Gräfin Enriga von Recklinghausen , wie
oben § . 63 vorgetragen worden , verschiedene Grund¬
güter ( clivei-sa bona tunllalia ) an benachbarte Abteien,
Stifter und Klöster durch Testament vermachte , und
auf diese Weise die in dem Veste gelegenen Obcrhöfe
Heldringhausen und Abdinghof an die Abtei
Werden , und Dorsten an das Capitel zu Xanten ka¬
men , so läßt sich doch nicht entnehmen , daß diese Obcr¬
höfe mit den darunter begriffenen Gütern sich zu jener
Gräfin nur in einem schutzherrlichcn , gcrichtsherrlichen
oder landesherrlichen Verhältnisse befunden , da sie die¬
selbe znm besondern Gegenstände jener testamentarischen
Disposition machte , wodurch sie nebstdem über ihre
Tcrritorialhoheit in der Grafschaft Recklinghausen ver¬
fügte .

Es befinden sich in derselben neuntchalb Reichshöfc ,
worüber der Herr von Westcrholt zu Wcsterholt als
Grbvogt das Erbvogtci - Gcding oder die Hobsge -
richtsbarkcit auönbtc ; wobei jedoch der zeitliche Kellner
oder Domainen - Verwaltcr zu Hornburg im Namen des
Kurfürsten von Köln als Erb Herrn des Hofes Reck¬
linghausen bcisitzen durfte . Von diesem Hobsgcrichkc
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wurde an den kurfürstlichen Obcrhof , in der Stadt

Recklinghausen gelegen , und der Bischvp genannt ,

appcllirt . Der von Westerholt übte in seiner Eigen¬

schaft als Erbvogt weiter keine Rechte an den Hobs -

gütern aus , außer daß ihm diejenigen Hobsgüter ,

welche aus Noth verkauft werden sollten , wenn daran

der Erbhcrr das ihm zustehende Vorkaufsrecht nicht

ausüben wollte , jedoch den Consens zur Veräußerung

erthcilte , ebenfalls zum Vorkauf augebothen werden

mußten . Dennoch war zwischen demselben und dem

Kurfürsten von Köln , indem erster behauptete , daß

diese Erbvogtei ihm und seinem Hause vor etlichen

hundert Jahren von römisch - kaiserlicher Majestät zu

Lehn verliehen worden ; letzter aber dieses verneinte ,

und darauf bestand , daß diese Verleihung von seinem

Vorfahren aus gegangen und von ihm ferner zu gesin¬

nt » scy , über dieses Gerechtem Streit entstanden ,

welcher vermöge Vergleich vom löten September 1603

( Anlage XXII ) wodurch die Erbvogtei dem Kurfürsten

Ferdinand übergeben ward , beendigt wurde .

Der Kurfürst Ferdinand belehnte hierauf am iliten

Dezember i6o3 ( Anlage XXIII ) den Amtsverwalter

oder Statthalter Rensing und einen seiner Söhne mit

dieser Erbvogtei , und wurde auch zufolge Anlage XXIV

dessen Sohn Reinhardt Rensing am Uten Juni i 6 i 3

als Verweser dieser Erbvogtci wirklich introducirt .

Wie diese Erbvogtei oder Gerichtsbarkeit von den

Rensing ausgeübt worden , dieses geht aus dem in der

Anlage XXV abgedruckten Urkunde hervor .

Wenn nun hiernach dic Nogtei als eine bloße Gerichts¬

barkeit , und der Erbvogt neben dem Erbhcrrn er¬

scheint , und wenn das kölnische Domcapitel am t , ten

August 1610 seinen Consens zu jener Belehnung mit

dem Zusätze erthcilte :



4 ? » I . Hauptabschnitt . 2 . Abthci ' lung .

„ Doch dergestalt , daß durch solche unsere Bewilli «

„ gung uns und unserem Domcapitel wie auch unseren

„ ungehörigen Hobsleuth der Hoff Oer und Chor im

„ geringsten nichts begeben , nachgelassen , und präjudi «

„ cirt , sondern wir und gemelte unsere Hobsleuth bei

„ unser alter Gewohnheit , Poffcssion , Recht und Ge -

„ rechtigkeit gemelter Hoff ungehindert und ungeschme -

„ lcrt gelassen und gehandhabt werden sollen . "

so wird wohl Niemand bezweifeln , daß die Hobslente

und ihre unterhabcnden Güter sich zu den Hobs - oder

Erbhcrren nicht in einem vogtcilichen oder gcrichtshcrr -

lichcn Verhältnisse befunden haben .

Von der erwähnten Belehnung mit der Erbvogtei

über sämmtliche ncuntehalb Rcichshöfe in Recklinghau¬

sen muß jedoch späterhin , wahrscheinlich mit der bald

darauf erfolgten Erlöschung des Mannsstammes jener

Familie Rcnstng , abgegangen seyn ; indem in jüngern

Zeiten die Hobsgerichtsbarkeit von jedem Besitzer eines

Oberhofes für sich durch einen besoldeten Hobsrichter

und Hobsgerichtsschrcibcr nebst Hobsgcschwornen und

Hobsfrohnen ausgeübt wurde .

Die Appellationen gingen nicht mehr an den Oberhof

Recklinghausen , - sondern an das kurfürstliche hohe Ge¬

richt daselbst , wahrscheinlich als die dem Hobsgericht

dazu surrogirte Stelle .

Zur Zeit als durch den Reichsfricdcns - Deputations -

Hauptschluß vom 25sten Februar 1805 die Grafschaft

Recklinghausen mit allen darin gelegenen Domainen

und Gütern , welche geistlichen Corporationen auf dem

linken Rhcinnfer zustande » , folglich auch der Oberhof

Dorsten und die Höfe Oer und Chor dem Hause Aren -

bcrg als Eutschädiguugsland zu Thcil geworden war ,

wurde von dem Herzog von Arenberg ein gemeinschaft¬

liches Hobsgericht für sämmtliche ihm zustehendcn Hobs -
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güter in der Stadt Recklinghausen nicdergesetzt , von

welchem , zufolge einer herzoglichen Verordnung vom

Ütcn November 1807 , au das herzogliche Hofgericht

appellirt , und hierbei der Jnstauzcuzug an die herzog¬

liche Regierung als Ober - AppcllationSgericht verfolgt

werden konnte . In Ansehung derjenigen in dcr Graf¬

schaft Recklinghausen gelegenen Hübsgiitcr , welche , zu¬

folge bestehender Verträge , einem auswärtigen Gerichte

in erster Instanz unterworfen waren , fand der nämliche

Instanzenzng statt .

§ . 9i .

In der Grafschaft . Recklinghausen bestanden in den

Neuern Zeiten folgende Oberhöfe :

Der Oberhof zu Recklinghausen .

Er war der obcrsteHof von den ncuntchalb Reichshöfen ,

folglich selbst ein Reichshof , und es gingen früher ,

wie oben gesagt worden , an ihn die Appellationen von

dem gemeinschaftlichen Erbvogtci - oder Hobsgcrichte .

Die unter diesem Oberhofe gehörenden 23 Hobsgüter

sind , wie vorhin in Ansehung dcr Bauerngüter in Reck¬

linghausen im Allgemeinen schon bemerkt worden ist ,

ihrer Natur nach unthcilbar , und in der Familie , wo¬

rin sie sich befinden , erblich ; und zwar so , daß unter

mchrern Kindern der älteste Sohn , und in Ermange¬

lung von Söhnen die älteste Tochter , und in Erman¬

gelung ehelicher Destendenz der nächste männliche oder

resp - die nächste weibliche Anverwandte zur SuccessioN

gelangt . .. '

Zufolge dcr im Jahr i 58 i gesammelten und in der

Anlage XXVI abgedruckten Hobsrechte können nur

hobshörig gcborne zur Auffolge in ein solches Hobsgnt
Rive , über das Bauern - Güterwescn . I . i5
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gelangen , und derjenige , welcher nicht hofhörig ist ,

muß sich huldig und hörig ergeben , und sich in den

Hof einkaufen , ehe er ein solches Hobsgut antreten

darf . Ist der neue Auffolger ein Eigenhöriger , so muß

entweder ein Hobshöriger gegen ihn ausgewechselt ^

oder erster freigekauft werden . Auch muß derjenige

Hobshörige , welcher ein Handwerk erlernen und sich

in eine Stadt niederlaffen will , seinen Freikauf nach «

weisen , ehe er in eine Zunft ausgenommen werden darf .

Den verstorbenen Hobsleuten wird geerbtheilt , und ge¬

hören dazu Pferde , Kühe , Schweine , Bienen , Geld

und alle verbriefte Forderungen . Alles dieses wird

nach Hofesgebrauch von den Hobsgeschwornen , mit

Rücksicht auf die vorhandenen Umstande und Schulden

geschätzt , und erhält der Hobsherr die Hälfte . Ausge¬

nommen von der Erbtheilung sind das beste Pferd ,

welches beim Hofe bleibt , und dem vorhandenen männ¬

lichen Erben , und in Ermangelung dessen dem ältesten

nächsten männlichen Anverwandten , wofern er ebenbür¬

tig und hofhörig ist , als ein Hergeweide zu Theil

wird , wie dann auch die nächsten weiblichen Erben

oder Anverwandte das geschnittene Leinen als Gerade

erhalten . Bei den verstorbenen wirklichen Inhabern eines

Hobsgutes wird nur den Mannspersonen nicht aber den

Weibern geerbtheilt . Bei denen aber , welche auf an¬

dern als auf kölnischen Hobsgütern gesessen , und ge¬

storben sind , wird sowohl Manns - als Weibspersonen

geerbtheilt . Nebstdem geben die Hobsleute dem Hobs -

herrn in Geld May - und Herbst - Beede , und auch Hobs -

Pacht in Roggen und Gerste ; sodann um das andere

Jahr ein Hobsschulzschwein , und endlich auch Dienst -

gcld und jeder ein Rauchhuhn . Ohne hobsherrlichen

Eonsens dürfen die Hobsgütcr nicht verkauft werden ;

sollte dieses jedoch aus Noth geschehen müssen , so find
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sie zuerst dem Hobsherrn , und dann dem Erbvogten zu
Westerholt zum Vorkaufe anzubiethen , und wenn keiner
von beiden sie will , beim öffentlichen Hobsgerichte ans -
zusctzen . Die nothwendig gewordene Verpfändung eines
Stückes Land von einem Hobsgute , oder eine Geldauf-
uahme auf demselben kann nur unter gewissen Feier¬
lichkeiten , und mit hobsherrlichem Consens ; aber nicht
länger als ans fünf Jahre geschehen . Auch dürfen die
Hobslcute auf ihren Hobsgütern nicht nach Willkühr
eichenes Holz fällen , damit dieselbe nicht verwüßtet
werden . An jedem Hobs - und Behandigungs - Gute
müssen zwei Leiber und nicht mehr benannt , und
nach Absterben des einen muß in Jahresfrist von den
nächsten Erben eine neue Behandigung nachgcsucht wer¬
den . Wenn an den Gütern keine lebendige Hand mehr
vorhanden , nnd keine hobshörige Verwandte zu neuer
Behandigung sich melden , oder wenn die Güter apßer
der Familie ungebührlich , und dadurch , daß man die
Behandigung erschlichen , an dritte Personen gekommen,
oder auch wenn die Pacht nicht zur rechten Zeit gelie¬
fert , die Güter nicht in ihren Grenzen gehalten , oder
ohne Consens verkauft , verpfändet oder verhauen wor¬
den , so soll der Hobsherr berechtiget seyn , solche für
sich einzuziehen .

§ . 92 .

Aus diesen Hobsrcchtcn geht unwidcrsprechlich her¬
vor , daß die zu gedachtem Oberhofe gehörenden Hobs -
güter und ihre Inhaber sich zu der kurfürstlichen Do -
mainen - Kämmer nicht in einem bloßen schütz - , gerichts -
odcr landesherrlichen , sondern in einem wahren guts¬
herrlichen und bäuerlichen Verhältnisse befinden , und
wer daran noch zweifeln könnte , der dürste den in der
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Anlage XXVII abgedruckten Bericht des damaligen
Statthalters im Veste Recklinghausen vom 27 stcn Sep¬
tember 1687 über diese Hobsgüter lesen , um sich zu
überzeugen , welche Begriffe man von der Natur dieser
Güter gehabt , und wie man mit denselben verfahren .
Freilich gehen daraus auch auf eine indirekte Art die
Beweise hervor , daß und wie die Hobsleute den Ver¬
such gemacht haben , über die untcrhabenden Hobsgüter
der bestehenden Hobsorduung und der Natur der Sa¬
che zuwider als freie , höchstens mit einem jährlichen
Zins belastete Eigcnthümer zu verfügen ; allein cs leh¬
ren uns auch dagegen die Verordnung des Kurfürsten
Joseph Clement vom tchen Juli 1691 ( Anlage
XXVIII ) , dessen fernere Verordnungen vom isttcn Ju -

nius 1692 und vom 22stcn Junius 1697 ( Anlage XXIX
und XXX ) so wie die Verordnung von dem Nachfol¬
ger desselben Clement August in der Anlage XXXI ,
wie ernstlich man diesen Versuchen entgcgengearbcitct
hat , und von welchen Begriffen über die Hobsgüter
man dabei ausgcgangen ist . Bis in den jüngsten Zei¬
ten hat man dieses Verfahren gegen die kurfürstlichen
Hobsleute auf das strengste verfolgt , und in den Hobs -
gerichtcn dieselbe zur gehörigen Zucht anzuhalten ge¬
wußt , so sehr sie sich auch sonst noch bemühet haben ,
ihren Karaktcr zu verändern .

§ . 93 .

Eine merkwürdige Erscheinung auf den kurfürstlichen
Hobsgütcrn war ein Herdringen , wodurch die Besitzer
von Hobsgütcrn für berechtigt gehalten und anerkannt
wurden , sich der Erbthcilung nach ihrem Tode zn
entziehen . ( Man sebe auch § . 33 , H z, , Nr . 2 ) .
Von dem richtigen Begriffe und dem Ursprünge aller
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Erbthcilungen ( Z . 171 ausgehend , und erwägend , daß

dieselbe als ein Zusatz zu der für verliehenen Grund

und Boden zu leistenden Prästation , und als eine

Theilung des auf dem verliehenen Gure erwor¬

benen Nachlasses sey , mußten die zur Erbtheilnng

pflichtigen Personen nothwendig Bedacht nehmen , die¬

sen erworbenen Nachlaß möglichst gering , oder als gar

nicht vorhanden darzustellen . Da ihnen nicht vcrbothcn

war , über ihren Erwerb und ihr Vermögen im Leben

und unter den Lebenden zu disponiren , so über¬

trugen sie zu diesem Ende vor ihrem Tode ihr zur Erb -

thcilung gehöriges Vermögen ihrem Nachfolger zum

Gute , und da dasselbe dem Gute anklebig oder dessen

Bewirthschaftung ohne solches nicht möglich war , so

mußte diese Übertragung , Abtretung oder Überlassung

auch zugleich das Gut selbst umfassen . Um dieser Ope¬

ration jeder rechtlichen Kritik zu entziehen , mußte der

Übertrag und die Verlassung des Besitzes von Seiten

des Aufsitzers oder Inhabers des Hobsgutes , so wie

die Annahme und die Ergreifung des Besitzes von Sei¬

ten des gesetzmäßigen Nachfolgers in dasselbe förmlich

und feierlich geschehen , und so entstand dabei folgendes

Verfahren :

Der Besitzer oder Inhaber eines hobshörigen Gutes ,

welcher dasselbe in seinem Leben an seinen durch das

Gesetz berufenen Nachfolger übertragen wollte , mußte

sich außerhalb seinem und außerhalb jedem andern kur¬

fürstlichen Hobsgute , selbst außerhalb der zu dem Hofe

gehörenden Grundstücken befinden . Daselbst erklärte er

in Gegenwart des Hobsgerichtschreibcrs , des Hobs -

frohncn und zweier Hobsgcschworncn seinen vorgcdach -

tcn Willen , überreichte sodann , nachdem sie auf das

Gut zurückgekehrt waren , seinem Nachfolger Tors und

Zweig , und somit den Besitz des Gutes , welchen die -
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ser , durch Annahme des Torfes und des Zweiges und

durch Auslöschung und Anzündung des Feuers , Be¬

rührung des Viehes u . s . w . ergriff . Der Hobsgericht -

schrciber konnte im Nothfalle durch einen Notar , und

dieser so wie der Hobsfrohn und die zwei Hobsge -

schwornen Jeder durch zwei kurfürstliche Hobsleute er¬

setzt ; in Ermangelung solcher aber konnten für Jeden

vier unverwerfliche Zeugen zugezogen werden . Das

darüber gefertigte Instrument mußte bei Strafe der

Nichtigkeit innerhalb sechs Wochen vom Tage des Über¬

trags dem kurfürstlichen Hobsrichter präsentirt werden ,

und wenn dieses alles beobachtet war , so wurde bei

dem Absterben des übertragenden Hobsmannes auf des¬

sen Gute von dem kurfürstlichen Hobsgerichte keine Erb -

theilung vorgenommcn .

Da nun aber mit dieser Operation für den Übertra¬

genden oder Verzichtenden jeder Rücktritt zu dem Be¬

sitze und zu der Verwaltung des Hobsgutes abgeschnit¬

ten war , so konnte es nicht fehlen , daß man sich damit

nicht übereilte , sondern möglichst laugen Anstand nahm .

Traf nun der gewiß nicht seltene Fall ein , daß nicht

ein alter , der Arbeit müder , und zur Abtretung seines

Hofes bereitwilliger , sondern ein rüstiger , starker Hobs -

mann unerwartet von einer lebensgefährlichen Krank¬

heit überfallen wurde , so war dieses nicht hinreichend ,

ihn zu dem Übertrage zu bewegen , und denselben zu

realisiren , so lange noch Körperkräfte ihn zu vollbringen ,

und Hoffnung zur Wiedergencsung vorhanden waren .

Erst wenn die Gefahr den höchsten Gipfel erreicht hatte ,

wenn alle Hoffnung zum Leben aufgegeben war , erst dann

wurde zu der mit so vielen Feierlichkeiten verbundenen

Übertragung des Hobshofes geschritten . Der am Rande

des Grabes sich befindende Mann wurde in Leintüchern
und Decken oder Betten aufgepackt , und vom Hofe und
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den dazu gehörenden Gründen getragen , und nun ging

das vor sich , was das Herkommen erforderte . Häufig

geschah es , daß der Halbtodte den Geist vor vollende¬
ter Operation aufgab , und nicht selten auch , daß man

dabei den wirklich Tobten zum Schein die Rolle deS

Lebenden spielen ließ . Daß ein solcher Aufzug , ja

man möchte sagen , ein solches Trauerspiel dem zufäl¬

lig anwesenden gebildeten , und mit der Bedeutung des

Vorganges nicht bekannten Manne tyrannisch erscheinen ,
und dessen Gemüth erschüttern mußte , ist sehr leicht zu

begreifen . Dies mußte öfterer bei den Pfarrern und

Seelsorgern eintreffen , da der minder gebildete Stand ,
und so auch der Landmann den Anforderungen seiner

Religion sehr häufig erst in der höchsten Lebensgefahr

zu gnügen pflegt , und da nun diese mit den Tröstun¬

gen des Christenthums in einem Augenblicke bei dem

Kranken eintrafcn , als man eben im Begriffe war ,

das für die Nachkommenschaft wichtigere Weltliche zu
vollenden .

Diese Collision des Weltlichen mit dem Geistlichen ,

verbunden mit der grausen Auffenseite des Ersten , wel¬

ches oft das Letzte ausschloß und unmöglich machte ,

mußte nothwendig eine um das ewige Wohl ihrer

Pfarrkinder besorgte Geistlichkeit auf diesen tyranischen

Gebrauch aufmerksam machen , und da sie den Grund

und die Absicht davon , nämlich die Umgehung deS Ge¬

setzes von Seiten des sterbenden Hobsmannes und sei¬

ner Nachkommen , und die Vereitelung der gegen den

Hobsherrn habenden Verpflichtung zur Erbtheilung , nicht

kannten , so mußten sie denselben nothwendig der Hart¬

herzigkeit des Hobsherrn oder seiner nahegesetzten Die¬

ner zur Last legen . So geschah eS dann , daß der

Herr Pastor Defte zu Dorsten , in dessen außerstädtischem

Pfarreibezirke sich einige solche Hobshöfe befanden .
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und der mehrmalen jene traurige Erscheinungen mit

angesehen haben mochte , aus redlicher , christlicher Ab¬

sicht in einer Jmmcdiat - Vorstellung vom i6ten April

1796 dem Kurfürsten Maximilian Franz die Grausam¬

keit der bisher bei den kurfürstlichen Hobsgütcrn ge - ,

bräuchlichen Art der Übertragung förmlich dcnnncirtc .

Dieser wohlgemeinte Schritt verfehlte bei dem geistlichen

hochherzigen Fürsten seine Wirkung nicht , und cs wurde

nach eingeholtem Berichte des Ober - Kellners Rive zu

Horneburg und sodann auch nach dem desVcstischen Statt¬

halters Hrn . Reichsgrafen v . Nefsclrode - Rcichcnstein eine

Commission ans der kurfürstlichen Regierung nicdcrgcsetzt ,

welche die Sache untersuchen , und Vorschläge zur Vereini¬

gung des Kammeral - Jntercsscs mit dem hergebrachten Ge -

rechsam dcrHobsbauern , und mit dem öffentlicycu Anstande

machen sollte . Diese lud wirklich eine Deputation aus

den Hobsbauern auf den iLtcn Jnnins 1797 vor sich ,

sind machte in diesem Termin den Vorschlag dahin ,

daß es für die Zukunft den Hobslcuten gestattet scyn

sollte , zu jeder Zeit und an einem jeden ihnen beliebi¬

gen Orte in Gegenwart des Hobsgerichtschrcibers und

zweier Hobsgcschwornen den Übertrag vornehmen zu

können , dergestalt jedoch , daß sie statt dieser Personen

im Nothfaile auch andere nach dem bisher üblichen

Gebrauche zuziehcn dürften ; übrigens aber der Grund -

fgtz : daß der Übertrag bei Lebzeiten , oder unter den

Lebenden geschehen müsse , unverletzt bleiben ; mithin ,

wenn ungeachtet der erleichterten Art des Übertrages

künftig ein Hobsmann es versäumen sollte , bei Lcbzeit

sein untcrhabcndcs Hobsgut an seinen Nachfolger zu

Übertragen , die Erbtheilung noch immer statt , und es

auch bei dem bisherigen Gebrauch sein Bewenden ha¬

ben müsse , wornach das über den Hofes - Übertrag ge¬

fertigte Instrument binnen sechs Wochen dem knrfürst -
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lichen Hobsrichtcr bei Strafe der Nichtigkeit zu präscn -

tircn und dem Hobsprotokoll einzuvcrleibcn sei ) ; und

daß zudem noch die Hobsleute zusammen für diese Erleich¬

terung jährlich 8 Rthlr . zur Hofkammcr entrichten soll¬

ten .' Dieser Vorschlag wurde von den Deputaten zur

Mittheilung angenommen ; allein die Hobsleute , welche

aus dem aufgeregten Mitleiden die Hoffnung geschöpft

haben mochten , von dem Hofesübcrtrag , und von jeg¬

licher , ihnen so ungerecht scheinenden , Erbthcilnng für

immer befreit zu werden , blieben mit ihrer Erklärung

zurück , und so kam jener Vorschlag nicht zur Ausfüh¬

rung . Die Sache befand sich , obgleich sie in den letz¬

ten Tagen der herzoglich Arenbergischen Regierung wieder

zur Sprache gebracht wurde , bis zur Erlassung des

französisch - bergischen Decrcts vom istcn September

1811 , noch in ihrem alten Zustande .

8 . 94 .

L . Der Hof zu Krrchhellen

gehörte auch zu den im Best Recklinghausen gelegenen

Reichshöfcn , und wurde wie der Hof zu Recklinghausen

zu den Kammer - oder Tafel - Gütern des Kurfürsten von

Köln -gezählt . Er wurde in den letzten Jahren schlechtweg

der Niederhof , so wie der zu Recklinghausen der

Oberhof genannt ; nicht als ob er dem letzten unter¬

geben gewesen , sondern in Beziehung auf die Einthci -

lung der Grafschaft Recklinghausen in das Ober - und

Nicder - Vcst , und weil der Hof zu Kirchhcllcn in dem

Nieder - und der Hof zu Recklinghausen in dem Ober -

Veste gelegen war . Zu erstem gehörten 37 Hobögüter

oder Unterhose , und er wurde mit dem Letztem zugleich

durch ein und das nämliche Hobsgericht , welches mit
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der Oberkellnerei , oder der Domainen - Verwaltung zu

Horenburg verbunden war , und zwar nach den näm¬

lichen Hobsrechten und Gewohnheiten administrirt .

§ . 95 .

L . Der Ober - Hof Oer

»md
v . der Ober - Hof Chor .

Auf welche Art diese Reichshöfe an das Erzstift Köln

gekommen sind , dieses ist aus der früher schon erwähn¬

ten Anlage XVll zu entnehmen . Hiernach besaßen

nämlich schon vor dem Jahr 1397 die Herren von Oer

( eine in dem vormaligen Hochstifte Münster noch jetzt

« ristircnde adliche Familie ) nebst dem Walde , die

Hardt genannt ( welche gegenwärtig und seit unvor¬

denklichen Zeiten von Holz entblößt , und als ein bloßer

Heidegrund bei dem Dorfe Oer gelegen ist ) den Hof

Oer , zu welchem ein Schloß gehörte , das aber nach¬

mals verfallen und von der Erde verschwunden ist .

Nach diesem Verfalle wurde die Hardt und der Hof

Oer zu dem Hause oder Schlosse Horneburg , welches

damals ebenfalls denen von Oer zugehörte , späterhin

zum kurkölnischen Jagdschloß und Amtshaus gemacht

wurde und jetzt noch als ein herzoglich Arenbergischcs

Domainen - Gut und eine alte Burg eristirt , benutzt .

Gedachte Herren von Oer befassen zu gleicher Zeit

das jenseits der Lippe jedoch unmittelbar an diesem

Flusse in dem Hochstifte Münster gelegene Haus Rau -

schenburg und mit diesem den Reichshof Koren jetzt

Chor genannt , welcher mit seinen Gütern im Veste

Recklinghausen gelegen war .

Auf Veranlassung einer zwischen dem Henrich von

Oer und dem N . Aschenbroich zu Mahlenburg entstan -
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denen Fehde , und der desfalls von dem Letzten bei

dem Erzbischöfen Friedrich von Köln geführten Be¬

schwerde , hat dieser im Jahr 1410 das Schloß Horne¬

burg belagert , und aus andern Archival - Notizen geht

hervor , daß gedachter Henrich von Oer am 5 tcn Ju¬

lius 1410 zwei Reversalien ausgestellt , nämlich : 1 ) daß

er dem Ausspruche der kurfürstlichen Räthe in Betreff

beiderseitiger Streitigkeiten sch vollkommen fügen , und

2 ) daß er dem Erzstifte aus seinem Schlosse Horneburg

keinen fcrncrn Schaden zustgen wolle . Indessen gab

derselbe den Versuch , seine Unabhängigkeit zu erreichen ,

doch nicht auf ; inden er von Kaiser und Reich die

hohe Gerichtsbarkeit Ar das Schloß Horneburg zu er¬

langen suchte , und virklich erlangte . Im Jahr 1413

kassirte indessen der taiser Sigmund auf Anstehcn dcS

Erzbischofs DiedrichS von Köln die dem Henrich von

Oer auf unredliches Aibringen verliehene hohe Gerichts¬

barkeit in seinem Shlosse Hoeneburg , und bestätigte

dieselbe für gedachter Erzbischof und seine Nachfolger .

Als Henrich von Oersich hierbei nicht beruhigte , son¬

dern den Ansprüchen des Erzbischofes von Köln sich

fortwährend widersetze , und das Land feindselig zu

belästigen nicht unterleß , da belagerte der Erzbischof

das Schloß Horncbun und das Haus Rauschenburg ,

und die Eroberung deselben hatte die Folge , daß im

Jahr 1421 zwischen >eiden Theilen ein Vertrag zu

Stande kam , in GemäHeit dessen das Schloß Horne¬

burg mit den Höfen Oe - und Chor bei dem Erzstifte

Köln und dem Veste Rellinghausen verbleiben sollten .

Späterhin wurden die fraglichen Oberhöfe von dem

Domkapitel zu Köln besssen , und zu dessen Nutzen

verwaltet . Auf welchem Dege selbe dahin gekommen ,

darüber mangeln die Ausschüsse . Wahrscheinlich ist diese

Abtretung von Seiten des Erzbischofes an das Dom -
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kapitcl zur Zeit der oben § . 85 erwähnten Wicdcrcin -

lösung des Hauses Horneburg und des Bestes Reckling¬

hausen durch den Kurfürsten Salcntin , wobei das

Domkapitel allerdings concurrirt haben muß , erfolgl .

Daß jene Oberhöfe bereits im Jahr 1603 dem Dom¬

kapitel zugcstandcn , bcweißt der § . 90 erwähnte Con¬

seils des Domkapitels zu der Belehnung des Amtsver¬

walters Renfing mit der Erbvogtei über die Hobsgüter

im Beste Recklinghausen .

Die bei genannten beLen Oberhöfen bestehenden

Hobsrechte sind in den Anlagen XXXII und XXXIII

abgedrnckt . Hiernach ist

1 ) von dem Kurfürsten Fcrdincnv von Köln für diese

Oberhöfe und die dazu gehörenden Güter ein besonde¬

res Hobsgericht mit der dazu nithigen ,

Gcboth und Vcrboth bewilligt , v -r welchem in allen

Real - Sachen , jene Güter betreffem , Recht genommen ,

und sogar nach der spätcrn Verednung vom i9tcn

Oktober 1691 die Contracte , Ehcmcten , oder andere

die Hofgüter einiger Gestalt concenirendc Geding und

Gelöbnisse , so ohne des Domcaptels Vorwissen nicht

geschehen konnten , ausgenommen vcrden mußten -

2 ) Die Hobslcute beider Höfe sollten , bei Verlust

ihrer Güter und daran habender Gerechtigkeit , dieselbe

unvcrspliessen , unvertheilt , in gum gewöhnlichen Bau

und Wesen unverwüstet und ulverhaucn beieinander

halten , davon ihre jährliche stacht alle und jedes

Jahr richtig bezahlen , und ohn Consens keinerlei Art

von Veräußerungen , oder Bcsywernngen vornehmen ;

dergestalt daß , im Falle diesm auf irgend eine Art

zuwider gehandelt werden solle , solche Güter alsdann

xleuo jiii ' L dem Domcapitel leimfallcn , und es dem¬

selben freistehen soll , nach oorhergegangcnem richter¬

lichen Erkenntnisse , dieselbe als verfallen von jedem

Besitzer wieder einzuziehen md an sich zu nehmen .
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Z ) Wenn ein Hobsgitt durch Abstrichen des Hobs -

rnannes oder der Hobsfran erledigt wird , so soll der

Letztlebcnde berechtigt seyn , das Gut leibzuchtig , jedoch

ohne Beschwerung und Verwüstung des Hofes , zu be¬

sitzen und zu behalten ; es seye dann , daß er darauf

freiwillig verzichten , und davon abstehen sollte , in wel¬

chem Falle die Kinder oder andere nächste Erben schul¬

dig und verbunden seyn sollen , demselben , eine ehrliche ,

redliche Le .ibzucht nach Gelegenheit des Guts und Er¬

kenntlich des Gerichts zuzulegcn .

U) Nach Absterben der letztlebenden Hand , oder des

Letztlebenden der beiden Eheleute , welche mit dem

Gute bchandigt waren , oder welche den Hof nach Ho¬

fesrecht gewonnen und besessen haben , sollen die aus

solcher Ehe oder von solchen Eheleuten ehelich gebsrnen

Kinder , nach Gebrauch und Gewohnheit eines jeden

Hofes , ein solches Hobsgut erben , oder darin succcdi -

rcn ; nämlich in dem Hofe Oer der älteste Sohn ,

und im Hofe Chor der jüngste Sohn , wenn sie dazu

tauglich und bequem befunden werden ; sonsten vor und

nach derjenige , welcher nach Gewohnheit dieser Höfe

diesem am nächsten ist .

5 ) Den übrigen Schwestern und Brüdern , welche

zur Succcssion in das Gut eben nahe sind , sollen von

dem Auffolger in dasselbe ihre Gerechtigkeit und Filial -

quote abgekauft , und eine billige Erstattung gegeben

werden nach Gelegenheit oder den Kräften des Gutes

und dem Erkenntniß des Hobsgcrichtes .

6 ) Wenn der letztlebcnde Inhaber eines solchen Hobs -

gutes , er sey Mann oder Weib , zur zweiten Ehe ge¬

schritten , so sollen die Kinder aus dieser Ehe kein Recht

an dem Gute haben , sondern dasselbe den Kindern er¬

ster Ehe verbleiben ; es seye dann , daß diese Kinder

ohne Leibescrben verstorben , oder auf das Gut Verzicht
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geleistet hätten , in welchem Falle die Binder der zwei¬

ten Ehe die rechten Erbfolger zu dem Gute , wenn

solches von dem Letztlebenden herrührt , sonst aber nicht ,

verbleiben sollen . Wenn das Gut von dem crstverstor -

benen , und folglich nicht von dem zur zweiten Ehe ge¬

schrittenen Ehegatten hergekommen seyn sollte , so sollen

in einem solchen Falle nicht die Kinder zweiter Ehe ,

sondern die nächsten Erben und Anverwandten des Erst¬

verstorbenen das Hobsgut erben .

7 ) Wenn keine Kinder vorhanden , so sollen die näch¬

sten Erben und Anverwandten desjenigen , von dem das

Hobsgut hergekommen , im Falle sie auf ein solches Gut

früher nicht verzichtet haben , und sich auch in huldkger

und höriger , und in keiner andern Qualität befinden ,

nach der Ordnung der gemeinen Rechte zu dessen Suc -

cession gelangen , und andere im entfernter » Grade

ausschlicßen ; sonsten aber zu einer solchen Succcssion

nicht mehr fähig seyn ; indem sie durch eine Verzicht¬

leistung oder auch dadurch , daß sie unter irgend einem

Titel aus dem Hofe oder dem Hobsverbande getreten

sind , sich ihres an dem Hobsgute habenden Rechtes

gänzlich begeben haben .
8 ) Diejenigen Kinder oder Erben , welche auf jene

Weise zu dem Besitze eines Hobsgutes gelangen , sollen

außer der Erbthcilung , welche nach Norm , oder

Vorschrift nnd Gebrauch des Hofes geschehen soll , bin¬

nen Jahr und Tag die ihnen zugefallene Güter gewin¬

nen und werben , und davon ein redliches Gcwinngeld ,

wie dasselbe festgesetzt worden , entrichten , wie cs von

Alters Recht gewesen .
9 ) Sollten solche Kinder oder Erben innerhalb Jahr

und Tag ein erledigtes Hobsgut nicht gewinnen , und

die Gebührniß nicht entrichten , oder in der nämlichen

Frist keine rechtmäßige Ursache , warum solches nicht
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geschehen , Vorbringen , so sollen sie mit Erkenntniß deS

Hobsgerichts gemeldten Gutes zu ewigen Tagen ent¬

erbt seyn , und dasselbe dem Hobsherrn anheim fallen ,

um damit nach Gefallen zu schalten und zu walten .

10 ) Wenn ein Hobsgut wegen Mangels successions -

fähiger Erben eröffnet , oder sonst durch eine Verwir¬

kung , wie vorsteht , erledigt worden ist , so ist dasselbe

dem Domcapitel sofort heimgefallen , dem es ohne Zu¬

thun der Oberhöfe und der dazu gehörenden Hobslcute

freistehen soll , solches wieder auszuthnen , oder zum

Nutzen der Domkirche an sich zu behalten .

n ) Diejenige Hobsleute , welche sich vermöge eines

Wechsels in eine andere Hörigkeit , oder in Freiheit

begeben , sollen dadurch alle Rechte an dem Hobsgut ,

worauf sie geboren sind , verlohren haben ; es seye

dann , daß sie damit von dem Hobsherrn aufs neue

begnadigt worden .

12 ) Die hobshörigen Weiber , welche sich , ohne frei¬

gekauft zu sepn , verheirathen , und außerhalb dem Hofe ,

worauf sie geboren sind , häuslich nicdcrlaffen , sollen

nach ihrem Tode in Ansehung ihrer Nachlassenschaft

eben so wie die Hofcsbesitzer der Erbtheilung unter¬

worfen seyn .

Hinsichtlich der Übertragung dieser Hobsgüter bei Le¬

benszeit der Inhaber an ihre Nachfolger berichtete der

kurfürstliche Statthalter im Veste Recklinghausen , Herr

Graf von Nesselrode - Reichenstein am 27sten Oktober

1796 . an den Kurfürsten , daß es zum Übertrage eines

zu dem Oberhofe Chor gehörendenHobsgutes weiter

nichts bedürfe , als daß der Besitzer zwei Hobsge -

schworne und den Hobsfrohnen zu sich in sein Haus

rufen lasse , und denselben vor dem zugczogenen Notar

erkläre , wie er das Gut seinem Erben und Nachfolger

übertragen haben wolle , worauf dieser den Besitz er -
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greife , und darüber von dem Notar dokumentiren lasse .

Wenn diese Feierlichkeit unterlassen würde , so verfalle

dem Domkapitel , statt der Erbtheilung das beste Pferd ,

welches dann in einem billigen Preise abgekaust zu

werden pflege .

Was jedoch den Oberhof Oer , wozu die mehrsten

domcapitnlarischen Hobsgüter gehörten , in dieser Be¬

ziehung angehe , so könnten , solche Güter von dem Be¬

sitzer an seinen Nachfolger unter den Lebenden nicht

anders übertragen werden , oder die Überträge dersel¬

ben würden vielmehr nicht anders angenommen , als

vor dem alle Vierteljahr sich versammelnden Hobsge -

richte . Wenn ein solches Gut ohne Übertrag erledigt

werde , so scy dem Domcapitel die Erbtheilung verfal¬

len , welche dann auch gewöhnlicher Maßen gcthätigt

zu werden pflege .

Zum Schlüsse ist bezüglich auf die Oberhöfe Oer

und Chor und die dazu gehörenden Hobsgüter noch

zu bemerken , daß selbst in spätem Zeiten , und so lange

als diese Höfe noch ein besonderes Hobsgericht hatten ,

nach Anleitung der vorbezogenen Hobsordnung ( Anlage

XXXl ) das Hobsgeding auf dem Schulzenhof zn Oer

unter freiem Himmel abgehalten wurde . Hierselbst be¬

fand sich , und befindet sich vielleicht gegenwärtig noch ,

ein großer flacher Stein , auf welchem das Gericht ,

nämlich der Hobsrichter oder Hobsschultheiß , die Hobs -

geschwornen und der Hobsschreiber an einem Tische

ihren Platz nahmen , und was sehr merkwürdig ist , an

diesem Steine war mit einer eisernen Kette ein eisernes

Halsband oder Halscisen befestigt , zum Beweise der

dem Domcapitel bewilligten , oben sab Nr . 1 erwähn¬

ten Gebvths und Verboths

riunr mixtum ) und zur nöthigcnfallsigen Ausübung

derselben .
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§ . 96 .

k . Der Oberhof oder Reichshof Dorsten .

Wir haben schon oben gehört , wie dieser Rcichshof

von Enriga oder Embza , der letzten Gräfin von Reck¬

linghausen , durch eine testamentarische Verfügung an

das berühmte und reiche Eapitcl zu Rauten gekommen

ist . Zn diesem Obcrhofe gehören eine große Anzahl

von Bauernhöfen und Kotten , und es ist mit völliger

Gewißheit auzunchmen , daß der Grund und Boden ,

worauf die Stadt Dorsten erbauet ist , und die Stadj

selbst zu diesem Obcrhofe gehört haben . Es ergiebt sich

dieses unbestreitbar aus der in der Anlage XXXIV ab -

gedrucktcn Urkunde vom sistcn Mai 1251 , worin der

Erzbischof Konrad von Köln die Stadt Dorsten als

ein Allodium der Kirche von Tanten anerkennt , und

derselben alle ihre Rechte darin Vorbehalt . Wie sich

dann auch aus einem unter Zif . XXXV angelegten

Zcugcnverhör vom 23sten Junius 1228 bewahrt , daß

und in welcher Art das Capitel zu Tanten schon frü¬

her die niedere und hohe Gerichtsbarkeit in gedachter

Stadt ausgeübt hat .

Noch .in den neuesten Zeiten wurde ans vielen , und

zwar aus den bedeutendsten dasigen Häusern zu der

Rcnthei des Capitels zu Tanten , welche sich zur Erhe¬

bung der Zinsen und Pachte aus jenem Oberhofe in

Dorsten befand , ein Canon bestehend in einem soge¬

nannten Müsch eichen , einer kleinen Münze , einer

Fischschuppe ähnlich , die schon lange selten , dann un¬

ter den gangbaren Münzen nicht mehr gezählt worden ,

und endlich ganz verloren gegangen ist , entrichtet .

Nachdem solche Müschelchen gar nicht mehr zu haben

waren , so wurde für jedes ein kölnischer Stüber ge -

Siive , über das Bauern - Güter -Wesen . l . 16
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zahlt und angenommen . Dieser Canon war übrigens

ein Rutscherzins , der an einem gewissen Tage im

Jahr und zwar nach Anlage XXXV in 6 ne aus Ma¬

riä Himmclfahrtstag zu einer bestimmten Stunde , nicht

früher und nicht später , bezahlt werden mußte , derge¬

stalt daß derselbe , wenn die Zahlung nicht in der be¬

stimmten Stunde erfolgte , mit jeder folgenden Stunde

sich verdoppelte . Der Rentmeister oder , wie er auch

sonst genannt wurde , der Speichervcrwalter des Capi -

tels zu Xanten hatte dagegen die Verpflichtung , jedem

der Zahlenden bei der Zahlung ein Glas Wein zu

reichen . Auf diese Weise zog gedachtes Capitel aus

einem solchen , zwar eine gewisse Art von Oberherrlich¬

keit bekundenden , Bckenngelde gar keine pekuniäre Nor -

theile , rmd da den geistlichen Herren in spätem Zeiten

wohl sehr wenig an einer derartigen , von ihnen viel¬

leicht nicht einmal verstandenen Oberherrlichkeit gelegen

seyn mochte , so ward in den jüngcrn Zeiten den Zins¬

pflichtigen » erstattet , diesen Canon mit einem Capital

von 5 Rthlr . Clcvisch abzulöscn . Von dieser Crlaubniß

haben viele Besitzer solcher zinspflichtigcr Häuser Ge¬

brauch gemacht , um sich einer Last zu entziehen , die

ste sich als Gefahr und sogar ihren völligen Ruin dro¬

hend dachten . Ja mancher Hausherr , der sich durch

den Schulmeister hatte ansrechnen lassen , daß ein sol¬

ches Müschclchen , zu dem Werthe von 1 Stbr . ange¬

schlagen , mit jeder Stunde verdoppelt nach Ablauf von

vier und zwanzig Stunden für diese letzte Stunde

139 , 810 Rthlr . 8 Stbr . ausmachen würde , war des¬

halb so in Angst gesetzt , daß er nicht nur jedesmal bei

Anschaffung eines neuen Kalenders den bedeutungsvol¬

len Tag darin anstrich , sondern auch mit großen Buch¬

staben und Zahlen auf der Stubenthür Tag und Stunde

ausgezeichnet hielte , mit der Weisung an alle Hausbe -
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wohner , darauf zu achten und daran zu erinnern .

Übrigens soll in altern Zeiten das Capitel von Tanten

auf dieses Gerechtsam streng gehalten , und jede Ver¬

säumung in Entrichtung des fraglichen Zinses , wo nicht

nach der ganzen Strenge der ursprünglichen Verpflich¬

tung , jedoch hart bestraft haben , wie dieses sich aus

mehrern deshalb geführten und bis an die Reichsge¬

richte gebrachten desfallsigen Prozessen ergeben . In

neuern Zeiten ist darüber kein Beispiel vorgckommcn ,

und dieses vielleicht aus dem Grunde , weil thcils die

Verpflichteten aufmerksamer , und thcils die Rentmeister

nachsichtiger geworden .

Hierzu kommt noch , daß ein großer Theil der nahe

bei und um der Stadt Dorsten gelegenen Gärten , Län¬

dereien und Wiesen in dem befragten Oberhofc bchan -

dignngspflichtig war , und daß daraus jährlich an den

sogenannten rantischen Speicher Zinsen in Naturalien

oder in Geld bezahlt werden mußten , welches wenig¬

stens bis zu den Zeiten der Einführung der fremden

Gesetzgebung unweigerlich geschehen ist .

Übcrdieß findet sich in der vorangcführtcn Anlage

XXXV in lluL eine sehr merkwürdige historische Notiz ,

wornach in altern Zeiten dem Dechanten des gedachten

Capitcls , wenn er in der Stadt Dorsten übernachtete ,

die Ehre zu Theil ward , daß ihm der Bürgermeister

der Stadt die Schlüssel derselben übcrbrachte .

Mit diesen Verhältnissen der Stadt Dorsten zu dem

Capitel zu Tanten scheint der Umstand in Verbindung

zu stehen , daß das Hobsgericht jedesmal in der Pfarr¬

kirche der Stadt gehalten wnrde , und daß die Renthei

des Capitcls zu Tanten , so wie auch späterhin die des

Herzogs von Arenberg , welcher vermöge des Reichs -

friedcns - Deputations - Schlusses vom 25sten Februar

1805 an dessen Stelle getreten ist , die Verpflichtung
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auf sich hatte und noch hat , das in jener Pfarrkirche

zur Unterhaltung des sogenannten ewigen Lichts erfor¬
derliche Öhl , und alles Wachs zu den Lichtern auf den

Altären zu liefern . Man glaubt nämlich hieraus die

Folgerung ziehen zu dürfen , daß der Oberhof Dorsten ,

aus welchem sich einzig und allein das Vorgefundene
Verhältniß des Capitels zu Xanten zu der Stadt Dor¬

sten ableitcn läßt , sich bei dem Entstehen dieser Pfarr¬

kirche in einer weit nähern Verbindung , als in wel¬

chem selbe späterhin gegen sie erschienen , befunden habe .
Was d en Oberhof Dorsten und die unter demselben

begriffenen Hobsgäter betrifft , so finden sich darüber

sehr merkwürdige Notizen in dem unter Nr . XXXVII

angelegten Notariat - Document vom Jahr istOi den

Lten August , und insbesondere

1 ) daß das Capitel zu Xanten wahrer Eigenthümer

des befragten Oberhofes und der dazu gehörenden

Hobsgütcr , mit Ausschluß des den Besitzern oder Be -

handigten daran zustehenden Erbnutzungsrechtes sey ;

2 ) daß der Regel und der Gewohnheit nach sechs

Geschworne Hobsleute , welche aus neun Besitzern ge¬

wisser benannter Hobsgüter gewählt wurden , vorhan¬

den seycn , welche sich jährlich viermal versammelten ,

um die Klagen anzuhören und Recht zu sprechen ;

3 ) daß die Hobshörigen zur Erbtheilung , jedoch

mit Ausnahme des Heergeweidcs und der Gerade ,

pflichtig seyen ;

ä ) daß Jeder , welcher mit zu diesem Oberhofe gehörigen

Gütern bchandigt , selbst huldig und hörig scyn , und

die Güter in Person besitzen und bewirth schäften müsse ;
L ) daß es von der Gnade und der Nachsicht des

Capitels abhange , wenn es den Unfug gestatte , daß

zwar hörige und huldige Personen ihre Hobsgüter von

andern besitzen und bewirthschaftcn ließen ;
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6 ) daß die neu Antretenden eine gewisse Summe ent¬

richten mußten ;

7 ) daß im Falle des kinderlosen Absterbens des Be¬

sitzers eines Hobsgutes die nächsten Erben desselben ,

oder derjenige , welchem diese solches gestattet , oder

übertragen , ein solches erledigtes Gut gegen eine ge¬

wisse Summe wieder gewinnen und erwerben konnten ,

und daß das Capitel kein Recht hatte diesem zu wider¬

sprechen , wenn der neue Gewinnende oder Besitzer be¬

reit war , die gutsherrlichen Abgaben und was sonst

Rechtens davon zu leisten , das Gut selbst zu bewohnen

und zu bewirthschasten , und solches bei seinen alten

Rechten zu conserviren ;

8 ) daß die Hobsgütcr , selbst mit Consens des Capi -

tels , nicht getheilt werden durften ;

9 ) daß nicht alle Besitzer der Hobsgütcr dem Capitel

einen Eid zu leisten brauchten ; sondern daß dieses bloß

ans die Hobsgeschworuen beschränkt war ;

10 ) daß von Alters her der Herzog von Cleve Schirm¬

vogt des Hofes zu Dorsten gewesen , und daß derselbe

für sein Recht von den Hobsleuten jährlich fünf und

zwanzig Mark als Vaightbede ( Vogtei - Bcedc ) be¬

zogen , welche unter ihnen nach einem alten Gebrauche ,

für den einen mehr für den andern weniger , vcrtheilt

gewesen ; daß zudem dem Schirmvogt von jedem be¬

wohnten Hobsgute ein Huhn , Vastauen - H oyn ( Fast¬

nachtshuhn ) gebührt , welches derselbe durch seinen da¬

zu bestellten Bothen von den Höfen habe abholen las¬

sen ; daß eben so die benannten Hobsleute verbunden ,

dem gedachten Schirmvogt alljährlich auf dem näch¬

sten Sonntag nach Margaretha nach dem Hause

Göttcrswick vier Zugpferde zu senden , um das Getrai -

de des Schirmvogten in die Scheune zu fahren ; daß

aber derselbe gehalten gewesen , für diese Pferde das
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Futter zu reichen , so lange als sie gearbeitet und nicht

zurückgesandt worden , welches an dem Sonntage vor

Johannes Enthauptung hätte geschehen müssen ; daß

besagter Schirmvogt dafür verbunden , die Hobs -

lcute des Hofes Dorsten zu vcrtheidigen , und bei

allen ihren Rechten , Gewohnheiten und Freiheiten zu
schützen und zu wahren ; diese aber dagegen demselben

zu ferner nichts an Diensten und Leistungen , als vorbe -

sagt , verpflichtet gewesen ;

11 ) daß der Herzog von Cleve die Vogtcigcldcr oder

Vogtbeedcn weder unmittelbar selbst noch durch seine

Diener bezogen , sondern andern zu Lehn gegeben ha¬

be , und

12 ) daß das Capitel zu Xanten über die erledigten

Hobsgüter ( d . h . über solche , zu welchen keine hofes¬

rechtmäßige Erben Ansprüche haben ) frei verfügen konnte ,

jedoch mit vorherigem Rath und Einwilligung der Hobs -

gcschwornen und der übrigen Hobslcute .

Die Hofesrechte selbst waren aus dem Lathenrecht des

Bischofshofcs zu Xanten , ertrahirt im Jahr 1556 ,

dessen oben § . 52 Erwähnung gethan ist , und dessen

unten näher erwähnt werden wird , entnommen . Die

eigentlichen Hobshöfe dursten ihrer eigenthümlichen Na¬

tur nach , so wie auch uach den in dem Veste Reckling¬

hausen bestehenden Consolidations - Gesetzen , nicht ge -

theilt werden . Nur einer der Erben konnte zu dem

Hobsgute gelangen , und dieser war der älteste Sohn

der letzten Besitzer , und in Ermangelung von Söhnen

die älteste Tochter . Die übrigen Kinder mußten , wenn

sic das Hobsgut verließen , mit einem Brantschatz und

Ausrüstung , welche gewöhnlich durch das Herkommen

bei jedem Hofe bereits bestimmt waren , sonst aber mit

Bewilligung des Hobsgcrichtcs festgestcllt wurden , ab -
gefunden werden .
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Hinsichtlich der Übertragung der zu dem Oberhofe
Dorsten gehörenden Hobsgüter bei Lebzeiten des Be¬
sitzers an den gesetzlichen Nachfolger bemerkt der Vesti -
schc Statthalter in seinem , im vorigen § . angezogenen
Berichte , daß ein solcher Übertrag an jedem beliebigen
Orte geschehen könne , wenn nur die Erklärung in Ge¬
genwart zweier Hobsgcschworncn , des Hobsdieners und
des Hobsschreibers abgegeben , von letzter « : zum Pro¬
tokoll genommen , und darüber bei der nächsten Zusam¬
menkunft , oder Versammlung des Hobsgerichts referirt
werde . Wenn der Hobshörige diese Art des Übertra¬
ges unterlassen ', so habe das Capitel nach dem Tode
des Besitzers zwar ein Recht zur Erbtheilung ; jedoch
nur in dem Maße , daß der Erbfolger das beste Pferd
für sich vorabziehe . Für das übrige Mobilarvermögen
trete das Capitel mit in die Reihe aller Erben , der
ihm zufallcnde Theil werde von zweien Hobsgeschwor -
ncn ganz gering tarirt , und bleibe dem Hofcs - Erben
ohne weiters für das Taratum .

Zum Schlüsse legen wir noch in Ansehung des Ober -
Hofes Dorsten , und seiner Verhältnisse zu dem Capitel
zu Xanten in der Anlage XXXVII ein merkwürdiger
Vergleich zwischen gedachtem Capitel und Hermann von
Westcrholt , sodann unter Nr . XXXVIII einige aus
verschiedenen Hobsrcgistcrn oder Hobsprotokollcn aus -
gezogenen Stellen bei , welche letzte sowohl für den
Geschichtsforscher als auch für den Rcchtsgclehrten ,
hinsichtlich des deutschen Privatrcchts , sehr interessante
Materialien enthalten zur Beurtheilung des Hobswe -
fens überhaupt , und des Obcrhofes Dorsten insbeson¬
dere . Letzte geben uns nämlich merkwürdige Aufschlüsse

i ) über das Hobsgcricht , und wann und wo cs ge¬
halten wurde , so wie daß von dem Hobsgcricht zu
Dorsten die Sachen au Heu Obcrhof Recklinghausen ,
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und von da weiter an den obersten Hof zu Dortmund

verwiesen werden konnten ;

2 ) über den Speicher , welchen das Capitel zu Xan¬

ten in Dorsten damals schon , und zwar ans dem näm¬

lichen Platz , wo selber sich jetzt noch befindet , zu un¬

terhalten berechtigt war ;

S ) über die Erbthcilung ;

4 ) über die Aus - und Einwechselung in und aus

dem Hofe ;

5 ) über die Hobsgerichts - Beisitzer , oder Hobsge -

schworne , damals Hanes - Lauers oder Hofes - Laurer

( von Laurcn , Aufpasscn , Acht geben ) genannt ;

6 ) und ? ) von dem Rechte der Hofcsbesitzer und dem

Capitel an dem auf denHobshöfen befindlichen Gehölze ;

6 ) von dem Maße , worin die Früchte zu dem

Speicher geliefert werden mußten ;

9 ) über die Synode , oder das Send - oder Sit -

ten - Gericht , welches mit dem Hobsgericht verbun¬

den war , und mit Zuziehung des Pfarrers zu Dorsten

über die Hobsleute gehalten wurde . ( Hiermit ist die

Nr . 15 in Verbindung zu setzen , welche zu dieser den

Commcntax liefert ) .

10 ) Über die Verpflichtung des Capitcls zu Xanten ,

die in der Pfarrkirche zu Dorsten erforderliche Beleuch¬

tung zu bestreiten .

11 ) über die Freilassung aus der Hörigkeit , über

Ein - und Auswechselung zweier Personen gegen einan¬

der , über die Überträge der Güter , über Abfindung ,

Branthchatz , Leibzncht , u . s . w .

Der Inhalt der Anlage XXXIX zeigt , wie das Ca¬

pitel zu Xanten auch die Jagdgerechtigkeit in dem Veste

Recklinghausen in Anspruch genommen und ausgeübt

habe .
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§ . 97 .

k . Der Oberhof Helderinkhausen .

Dieser gehörte zu der vormaligen unmittelbaren Reichs -

Abtei Werden , und man muß annchmen , daß solcher

vermöge des Testaments der Enriga , letzten Gräfin

von Recklinghausen , an dieselbe gekommen ist , weil sie

sonst keine Güter in dem Veste Recklinghausen besaß .

Dieser Hof war in Beziehung auf den der Abtei Wer¬

den zustehenden Haupthof oder Obersten Hof

Barkhofen ein sogenannter Sadelhof . Ob die Be¬

nennung Sadelhof von den aus altern Zeiten durch

Gesetze und Urkunden bekannten Saal - Gütern ( terra

srckiea ) abgeleitet werden könne , und ob diese letztere

ihren Namen von dem Worte : 8aala , das ist l? alatiuiir

erhalten ; ob folglich die Saal - Güter als solche zu

betrachten sind , welche zu dem Hofe , all ^ .ulaiu gehö¬

ren , und von dem Fürsten abhangen , und ob das Saal -

Recht oder Saal - Buch das Kataster ist , worin die

zu dem fürstlichen oder königlichen Hofe zinspflichtigen

Güter verzeichnet waren , oder ob die Etymologie des

Wortes Sadelhofin den sogenannten Salisch en Co¬

lonen , welchen von aller Knechtschaft frei die Güter

gegen gewisse Leistungen mit Erbrecht verpachtet oder

verliehen wurden , zu finden scy , wagen wir nicht zu

entscheiden . Indessen sind wir doch geneigt , uns zu

der ersten Meinung zu bekennen , wenn wir erwägen ,

daß die der Abtei Werden zugehörenden , außerhalb

ihrem Gcbicthe in mehrern Provinzen Deutschlands zer¬

streut gelegenen Hobsgütcr doch immer als von dem

abteilichen Hofe , a 8aala aut ouria ^ bbatias abhängige

Güter betrachtet , daß die einzelnen Oberhöfe , welche

mehrere Hobsgüter unter sich begriffen , unter einen
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Hanpthof und zwar unter den Obcrhof Barkhofen ,

welcher in dem unmittelbaren Rcichslandc der Abtei

selbst gelegen war , vereinigt wurden , um die Verwal¬

tung , die Übersicht und die gleichförmige Beobachtung

der Statuten und Gesetze zu erleichtern , und daß die¬

selbe uuu entweder als zu dem abthcilichen Hofe , oder

zu dem Haupthofc gehörend betrachtet , und nun Hof¬

oder Saal - Guter und endlich Sadel - Güter oder

Sadel - Höfc genannt wurden .

Dem seye übrigens wie ihm wolle , genug daß die

Sadclhöfe in Beziehung auf die unter sie begriffenen

Hobsgütcr Oberhöfe waren . So verhielt es sich dann

auch mit dem hier in Rede stehenden Sadelhof Hel -

drinkhauscn , welcher in der den Hobsrechten des

Hofes zu Barkhofcn ( Anlage XXXIangchangcncn

Specification sämmtlichcr , die Anzahl von 52 ausma -

chcuder , unter dem obersten Hof Barkhofcn gehörender

Sadclhöfe unter Nr . 18 anfgeführt ist . Zu demselben

gehörten mehrere Höfe und einzelne Grundstücke , welche

der Abthci bchandigungspflichtig waren , und wovon an

sie jährlich gewisse Zinsen oder Pachte entrichtet wer¬

den mußten . Dieses jährliche Einkommen war in den

letzten Zeiten seit mehrern Jahren her an den Erben

Rive in Dorsten verpachtet , und wurde von diesemZun -

mittclbar ans den abthcilichen Hobsgütcrn " bezogen ;

dennoch aber wurden die hobsrichterlichcn und übrigen

obcrhcrrlichcn Rechte von der Abtei aus selbst verwal¬

tet . Wenigstens einmal im Jahr wurde Hobsgericht

gehalten , bei welchem alles , was auf Bchandignugs -

(Lrncncrungcn Bezug hatte , vorgcnommcn , und sonstige

Vorträge und Klagen in Ansehung der Hobsgütcr an¬

gehört wurden . Der Ort , wo dieses Hobsgericht ,

oder Hobsgeding besessen wurde , lag außerhalb der

Stadt Recklinghausen in einem nahe gelegenen Garten .
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Da es sich nun häufig ergeben mochte , daß die Gc -
richtshaltung zu einer Zeit statt hatte , wo ein Thcil
des fraglichen Gartens mit Bohnen bepflanzt war ,
nnd daß somit das Gericht und alle dazu gezogene
Personen sich wo nicht in doch unter den Bohnen
befanden , so wurde dieses Hobsgericht in der gemeinen
Sprache das Bohnen - Gericht genannt . Der Abt
von Werden sandte , wie gesagt , wenigstens einmal im
Jahr den abtheilichcn Lchndircktor , welcher zugleich
Hobsrichter in allen Oberhofen der Abtei war , ab , um
dieses Gericht abzuhalten , nnd der letzte , welcher diese
Functionen gciibt , ist der jetzige Appellations - Gcrichts -
rath Müller II - , der würdige Verfasser des in diesem
Werke mehrmalen angczogencn Buches über das Gü -
terwescn , welcher damals Richter und Lehndirektor
der Abtei Werden , späterhin Präsident an dem Kreis -
geeichte in Düsseldorf , und Mitglied der daselbst zur
Revision der Gesetzgebung über die gutshcrrlichcn und
bäuerlichen Verhältnisse nicdergcsetztcn Commission war .
Er hat aber , wie er versichert , und wie es auch sonst
bekannt ist , das fragliche Hobsgericht nicht mehr unter
den Bohnen , sondern zn Recklinghausen in einem Gast¬
hause gehalten . Auf diese Weise würde sich die Erin¬
nerung an das Bohnengcricht , wenigstens die Ety¬
mologie desselben , bald verloren haben .

Die Hofesrechte oder Hobsrcchte des Ober - oder Sa -
dclhofes Helderinghausen anlangend , so geht aus
der Anlage XXXI hervor :

1 ) daß schon im Jahr i566 der Abt von Werden
als Hof - und PachtHerr dieser Hobsgüter anerkannt
und

2 ) daß demselben daraus Zinsen , Renten und Pächte
gezahlt wurden , zum ungezweifeltcn Beweise , daß diese
Güter sich zu demselben in einem ganz andern als in
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einem schntzherrlichen , gerichtsherrlichen , oder

gar landesherrlichen Verhältniß befanden ;

3 ) daß die Besitzer solcher Güter nicht der eigent¬

lichen Erbtheilung , sondern dem St erb falle , welcher

hier unter dem Namen Churmode ( von Chören , Kü¬

ren , Wählen ) , vorkommt , und in dem besten , aus

dem beweglichen Nachlasse des Hobsmannes oder der

Hobsfran zn wählenden Stücke bestand .

Das Recht , beim Ableben des Hobsmannes oder der

Hobsfrqu den Sterbfall oder die Churmode zu verlan¬

gen , scheint aber bei einigen Gütern , so wie dieses bei

der Grafschaft Mark § . 2 t , , Nr . 6 , in Ansehung der

Erbtheilung bemerkt worden ist , in eine denselben auf -

erlegte jährliche Leistung verwandelt zu seyn . So hat

es sich nämlich gefunden , daß aus dem Lutterbeck - oder

Wilking - Hofe , Kirchspiels Waltrop , im Veste Reck¬

linghausen , und eben so aus dem Dortmannshofe da¬

selbst jährlich eine Prästation von 7 Becher Mostart -

Saamen , und ein Stüber unter dem Namen : Knr -

mued gemacht werden mußte .

Die vorliegenden Hobsrechte beweisen übrigens auch

den sonderbarsten Gebrauch , welcher bei der Aushe¬

bung , der Wahl , der Köhr des Sterbfalles statt haben

sollte , nämlich daß in dem Augenblicke , wenn die Lei¬

che des verstorbenen Hobsmanns oder der Hobsfran

zum Abfahren von dem Hofe auf einem Wagen oder

Karren bereit stand , oder wenn der Leichenzng wieder

auf den Hof zurückgckommen , der Hobsdiener einen

weißen Stock nehmen , und rückwärts zu den Pferden

oder Kühen gehend mit dem Stock eins berühren sollte ,

welches alsdann dem Herrn gehörte , und weiter nichts .

Da der Stcrbfall in später » Zeiten fast dnrchgehcuds

zugleich mit den für die Behandigung zu entrichtenden

Laudeminalgcldcrn in einer bestimmten Summe Geldes



Grafschaft Recklinghausen . 255

accordirt wurde , so ist dieser Gebrauch in Abgang ge¬
kommen , ohne eben sagen zu können , daß er jemals
abgeschafft worden ; weshalb immerhin bei einem Stcrb -
falle darnach noch würde haben verfahren werden müs¬
sen , wenn ein oder der andere Theil darauf bestanden
hätte .

Die genannten Hobsrechtc ergeben ferner :
/,) daß jedes Hobögut ungethcilt besessen werden ,

an einen Mann nämlich und an dessen Frau verliehen
seyn , und daß bei dem Absterbcn des Einen oder der
Andern die überlebende Hand die verfallene Churmoede
sofort entrichten , und binnen Jahr und Tag mit Zu¬
ziehung zweier Hobsleute , denen die Kräfte des Gutes
bekannt , eine zweite Hand an demselben , sey es für
ein neues Gemahl oder für den nächsten Hobscrben ,
gegen ein zu bedingendes Laudcmium gewinnen soll .
Für den Fall , daß dieses in der bestimmten Frist nicht
geschehen , ist der Abt berechtigt , den Letztlebenden zu
diesem Ende dreimal mit dem Hobsfrohncn zn beschik -
ken , zu befehlen , und in Strafe zu nehmen , und wenn
auch dieses Zwangsmittel ohne Erfolg bleiben sollte ,
so soll das Hobsgcricht sich auf das Gut begeben , und
mit Zuziehung des Überlebenden untersuchen , was das¬
selbe für die neue Gewinnung zu leisten vermag , ohne
die Hobscrben widerrechtlich zu beschweren . Im Falle
auch hier kein gütliches Abkommen sollte getroffen wer¬
den , haben die sämmtlichen Hobsleute das Gut zu un¬
tersuchen , und nach dessen Kräften das Gewinngeld zu
bestimmen , was für die zn gewinnende neue Hand der
Abtei gezahlt werden soll .

5 ) Jede Veräußerung von Hobsgütern ohne Consens
des Abten ist vcrbothen ; jedoch wegen Unglücköfällen
den Hofesbesitzern die Verpfändung von zweien Morgen
Landes ohne solchen Consens mit der Bestimmung er -
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laubt , daß solche Abspliffc innerhalb zehn Jabren , bei

Verlast des Gutes , wieder eingelöst seyn müssen . Da¬

gegen soll aber auch

6 ) der Abt die Hobsleute mit keiner Erbtheilung und

Pachterhöhung beschweren , noch ihnen eine Leibeigen¬

schaft aufbürdcn , sondern selbe als Romanische , römi¬

sche , das heißt geeit 0oloiti ssouilllsm jllL lomnnum ,

und hofhörigc Leute ( glsbue säsoripti ) bei ihren Pri¬

vilegien oder Freiheiten belassen .

7 ) Wenn ein Hobsmann ( versteht sich mit Einwilli¬

gung des Abtes ) sein Gut verkaufen wollte , so soll er

cs zuerst dem nach seinem Tode nächsten Erben anbic -

then , und wenn dieser es nicht will , so soll ein Dritter

zum Kaufe zugclassen werden , mit Vorbehalt der Ho¬

fesrechte , Dieser Ankäufer soll alsdann vor das Hobs -

gcricht gestellt , und das Gut ihm gerichtlich übertra¬

gen ; dafür aber die hofcsrcchtlichen Gebühren und

Gelder entrichtet werden .

8 ) Die Hobsgüter sind dem Abten mit Diensten von

einem Tage , oder von Sonnen - Aufgang bis Sonnen¬

untergang ( bei Sonncnauß und wiederumb ) , wie sie

im Register verzeichnet sind , pflichtig .

9 ) Wenn an einem Hobsgute beide Hände verstorben

sind , das heißt , wenn beide Eheleute , oder der Letzt -

lebende von ihnen , und die nächsten Hofes erben , welche

damit bchandigt worden , mit Tod abgegangen sind ,

und sich die nunmehr nächsten Hobserbcn zu einer neuen

Behandigung nicht gemeldet haben , sondern ohne den

Willen des Hobsherrn das Gut inncbchalten , so soll

der Hobsfrohn sie auffordcrn , dem Gute zu folgen , das

heißt , die Behandigung uachzusuchen und zu gewinnen ;

leisten sie diesem keine Folge , so sollen sie gebrüchtet

oder bestraft , und für diese Brüchte oder Strafe aus -

gcpfändct werden . Nachdem dieses dreimal fruchtlos
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wiederholt ist , so soll der Hobshcrr das Gut als erle¬
digt ein Jahr und Tag unter seinen Pflug nehmen ,
und nach Ablauf dieser Frist an drei verschiedenen Hobs -
gerichtstagen bekannt machen lassen , ob Jemand von
den Hobscrbcn die Bchandigung an dem Gute gewin¬
nen wolle ; im Falle , daß sich aber auch dann noch
keiner melden sollte , darf der Abt das Gut als völlig
erledigt betrachten , und cs verleihen wem er will .

( Hieraus ergiebt sich , daß diese Hobsgüter dem
Heimfalle unterworfen , daß dieser aber zum Vortheile
der Hobscrbcn sehr erschwert war ) .

10 ) Wenn die Erben eines , durch Absterben der da¬
mit bchaudigten Personen erledigten Hobsgutcs sich
außer Landes befinden , so soll der Abt nach dem Rathe
der Hobslcnte das Gut entweder selbst unter den Pflug
nehmen , bewirthschaften oder administrircn lassen , oder
er soll es einem andern auf 30 Jahre verpachten . Wür¬
den die Erben innerhalb dieser Zeit wieder ins Land
kommen , und die Bchandigung mit dem Gute nachsn -
chcn und gewinnen , so soll der Abt ihnen das Gut zu¬
kommen lassen . Wenn der Erbe zu Pferde kommt , so
soll er mit Stiefel und Spornen zu dem Abteil reiten
und das Gut gewinnen , und wenn er dann mit dem¬
selben wegen des Gcwinngeldcs oder Laudcmiums sich
nicht einigen kann , so soll verfahren werden , wie ( sull
Nr . ft ) vorgeschriebe » steht . Ist aber den Erben die
Erledigung dcS Hobsgutcs ungesagt , oder bekannt ge¬
macht , und erscheinen sie alsdann nicht , um dasselbe
zu gewinnen , so sollen sie all ihr Recht daran verloh -
ren haben .

Unmündige Kinder , das sind Knaben unter ift und
Mädchen unter 15 Jahren , sind in vorgedachtcr Be¬
ziehung den Abwesenden gleich zu achten . ( Diese Be¬
stimmung ist in der Art merkwürdig , daß nach dem
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römischen Rechte die unvollständige Mündigkeit von den

Mädchen früher , nämlich mit Vollendung des zwölften

Jahrs , als von den Knaben , welche dazu erst mit

Vollendung des vierzehntcnJahrs gelangen , erreicht wird ,

und läßt sich , diese Abweichung dadurch erklären , daß der

römische Kaiser Justinian in ü ,- 3 . Loci , ĉ unnclo tttto -
rss vel eurntoi ' ks 6586 cl68ineint bei der Feststellung

des Alters zur Erreichung der Pubertät die Zcugungs -

fähigkeit des Körpers , und unsere vorliegenden Hobs -

rechte die Fähigkeit zur Verwaltung oder Vorstehung

eines Guts im Auge hatten ) .

11 ) Nicht der Landrichter , oder ein Fremder in dem

Hofe Barkhofen nicht Vereideter soll Hobsrichter seyn ,

sondern es soll für den obersten Hof und für jeden

Sadelhof von dem Akten mit Einverständniß der Hobs -

leute ein Richter , und eben so auch ein Hobsfrohn

ernannt werden .

( Wir haben aus dem Vorhergesagten ersehen , daß

diese Verfügung späterhin in Abgang gekommen seyn muß ) .

Daß der Übertrag dieser Hobsgüter zur Lebenszeit

deren Inhaber an den nächsten Hobsfolgcr geschehen ,

und welche Förmlichkeiten dabei statt gefunden , darüber

ergeben die vorstehenden Hvbsrcchte gar nichts , auch

hat sich darüber gar kein Gebrauch oder Gewohnheit

vorgefunden , und zwar alles dieses aus dem sehr na¬

türlichen Grunde , weil auf den Werdenden Hobsgü -

tern keine Erbtheilung , sondern nur ein Sterbfall , be¬

stehend in dem besten Mobilarstück aus dem Nachlasse

des Hofesbesitzcrs und der Hofesbesitzerin nach Wahl

oder Köhr des Hobsherrn haftete , welcher Sterbfall

jedesmal beim Absterben der einmal Behandigten ent¬

richtet werden mußte , und weil daher keine Veranlas¬

sung wie bei den meisten übrigen Hobsgütcrartcn hier

vorhanden war , um durch einen solchen Übertrag den
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Nachlaß der Hobsleute von der Erbthcilung zu be¬
freien .

Wenn übrigens zwei Hobsleute wegen Alters - oder
Körpcrschwächc sich der persönlichen Verwaltung des
Gutes , womit sie behändst waren , entziehen und auf
die Lcibzucht begeben wollten , so war es in der Natur
der Sache gelegen , daß es hierzu keines förmlichen
Übertrages bedurfte , sondern daß der Hobsfolgcr den
Besitz und die Verwaltung des Gutes auf den Namen
und auf das Recht der Bchandigten fortsctzcn konnte , ,
in so fern nicht durch eine übermäßige Leibzucht das
Gut selbst beschwert wurde . In diesem letzten Falle
würde der Hobshcrr , der Natur der Sache eben so
gemäß , haben einschreiten , und Verbothe durch das
Hobsgcricht haben cinlegcn , wenigstens zur Regulirung
der Leibzucht Mitwirken lassen können .

Das die übrigen auf den Hobshöfen gcbornen Kin¬
der , wenn sic sich außerhalb dem Hofe ctablircn woll¬
ten , sich haben freikaufen müssen , und daß sic , wenn
dieses nicht geschehen , stäts der Erbthcilung unterwor¬
fen geblieben , darüber ergeben die Hobsrechtc uud der
Gebrauch eben so wenig etwas . Man muß diese Nicht ,
Verpflichtung als eine Abnormität von den eigentlichen
Hobsgütern , oder als eine Anomalie betrachten , weil
sonst Hörigkeit und Frcikauf der auf den Hobsgütern
gcbornen Kinder zu den Essentialien ( § - 22 in 6 no )
eines Hobsgutes gehören , und doch darf man an der
wirklichen Eristenz dieser Abweichung Nicht zweifeln ,
wenn mann betrachtet , daß nach dem Art . 6 der Hobs -
rcchte der Abt die Hobsleute mit nichts , was diese
Hobsrechtc nicht enthalten , beschweren sollte .

Rive , über das Bauern - Güterwesen , l . 17
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§ . yS .

s Der Oberhof Ringeldorf ,

unweit von dem Dorfe Glasbeck , in dem Niederveste

Recklinghausen gelegen , und dem fürstlichen Stifte Es¬

sen , und zwar zu den eigentlichen Stifts - oder fürst¬

lichen Tafelgütern gehörend . Derselbe bestand unter

dem obersten Hofe Bich Hof , welcher in dem Territo¬

rium des Stiftes Essen gelegen war , und verhielte Er¬

ster sich zu dem Letzten in gleicher Art , wie sich der

unmittelbar vorher besprochene Oberhof Heldrinkhausen

zu dem in dem Gebiethe der Reichsabtei Werden gele¬

gene obersten oder Haupthof Barkhofcn verhielt .

Zu dem fraglichen Oberhofe gehörten mehrere in der

Grafschaft Recklinghausen gelegene Hobsgüter , über

welche sich der vestische Statthalter in seinem mehrer -

wühnten , bei Gelegenheit der wegen des Übertrages

der Hobsgüter entstandenen Frage , dem Kurfürsten von

Köln erstatteten Berichte vom L7sten Oktober 1796 fol¬

gendermaßen ausspricht :

„ Bei denselben succediren die ältesten Söhne , und

in Ermangelung die ältesten Töchter ungezweifclt . Der

Hofesbesitzer übertrage sein Gut an den rechtmäßigen

Erben bei seinen Lebzeiten oder nicht ; so geschieht

dem ungeachtet die Erbtheilung . Es wird auf

jeden Fall das firirte Iiaereclium oder mortuarium er¬

handelt , und die Behandigung gethätigt . Diese Über¬

träge geschehen selten , weil dabei für die Erben eigent¬

lich nichts gewonnen , und bei deren Unterlassung nichts

verloren wird . Will jedannoch ein Hofesbesitzcr sich

Alters halber der Last der Hofesregierung entledigen ,

und auf die Leibzucht ziehen ; so hängt es von ihm ab ,

eS entweder beim Hofgericht zu erklären , oder wenn er
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krankheitshalber zu erscheinen unvermögend ist , zwei

Hobsgeschworne nebst dem Hobsboten zu sich zu be¬

scheiden , um die Refutation anzuhörcn , und darüber

beim Protokoll zu rcfcriren . "

Man sieht , daß der Statthalter hier in so fern eine

Unrichtigkeit vorgctragen , und in einem Jrrthume sich

befunden hat , als er sagt , daß auf diesen Hobsgütern

eine Erbtheilnng im wörtlichen und hobsrechtlichcn Sinne

gehaftet habe . Dieses konnte nicht der Fall seyn ; wenn

auf solchen Gütern ein firirtes Iiasre -ftum sivo mor -

iaai -iuin haftete . Und gerade dieses Firum war cs ,

was den Übertrag eines derartigen Hobsgutes zweck -

und erfolglos machte .

Wenn cs übrigens ferner in dem Berichte heißt , daß

das Firum Hütte erhandelt werden können , so ist die¬

ses , um einem Widerspruche zu begegnen , dahin zu

verstehen , daß das als Firum hergebrachte Erbschaftö -

stück gegen eine baare Vergütigung erhandelt werden

konnte .

Tie zu dem fraglichen Oberhofe gehörenden Hobs -

gütcr wurden übrigens nach dem Hobsrecht des Stif¬

tes Essen regiert , welches bei der Untersuchung des

Ncchtszustandes der Bauern in dem Reichsstifte Essen

ausführlich vorgctragen werden wird .

Hier wird nur so viel daraus bemerkt , daß , wenn

ein esscndisches Hobsgut erledigt war , und die recht¬

mäßigen huldigen und hörigen Erben sich nicht zu dem¬

selben in der gesetzlichen Frist meldeten , und die Behan -

digung daran gewannen , die Hobsherrschaft berechtigt

war , ein solches Gut einem andern Hobspflichtigen

oder Hobshörigen oder auch einer in keinem Hobsver -

bande befindlichen , das heißt freien Person unter ge¬

wissen Einschränkungen zu verleihen , oder wie es in

der Hofessprache lautet , eine freie Hand daran zu
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thuen . Ein Beispiel einer solchen Verleihung einer freien

unhuldigen Hand an eine Person außerhalb dem Ho -

scsverbande ist in der Anlage XXXXl gegeben .

Hieraus geht hervor , daß eine Person , deren Freiheit

und Unhuldigkeit ausdrücklich Erwähnung geschieht , mit

einem , zu dem Oberhofe Ringeldorf gehörenden Gute

gegen jährlich zu leistende Pacht und Dienste behandigt

worden ist . Es geht aber auch ferner daraus hervor ,
daß diese Verleihung einer freien und unhuldigen Hand

kein Erbrecht erthcilcn , sondern sich auf das Leben der

Dehandigten beschränken , und nicht auf ihre Erben ei¬

niges Recht übertragen soll . Es crgiebt sich daraus

endlich , daß dennoch nach dem Tode der freien Be¬

händigkeit deren Erben der Hobshcrrschaft für die Erb -

theilung ein bestimmtes Stück Geldes zahlen sollen .

Und so beweiset dann auch dieses Beispiel , daß die

ErbtheiluNg und was unter dem Namen : lVlnrtuaiium ,

oder unter einer sonst gleichbedeutenden Benennung vor¬

kommt , wie wir § . 17 und 95 behauptet haben , in ihrer ur¬

sprünglichen Entstehung und auch in den folgenden Zei¬

ten nicht für einen Ausfluß einer persönlichen Hörigkeit ,

oder Leibeigenschaft oder sonstigen persönlichen Verbandes

gehalten worden sei) , weil hier sonst einer unhuldigen

freien Person , deren Erben an dem Gute keine An¬

sprüche haben sollten , gewiß keine Erbtheilung nach

ihrem Tode hätte auferlegt scyn können .

§ . 99 -

Die beiden Oberhöfe

und
u . Hansitgtn

I . Pepping

jch Oicderwicb im Obervestc Recklinghausen gelegen ,
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gehörten der Probstei des fürstlichen Capitels zu Essen
an , welche besondere von der Fürstin und des Stifts

Gütern getrennte Tafelgüter besaß . Von dem Oberhofe

Pcpping ist schon § . 10 gesagt worden , daß zu demsel¬

ben die in Oberyssel , Kirchspiel Dahle und Bauerschaft

Ole gelegene Ölings - oder Öndrings - Hove , und

eben so auch das in der Grafschaft Bentheim , Kirch¬

spiel Ullsen , Bauerschaft Halle gelegene Gut Lütke -

Wcstrick , jetzt Achteresch , gehört haben , und somit des »

sen Hobsvcrband sich über entfernte Provinzen verbrei¬

tet hat .

Auf dem Besitze des Oberhofes oder des Bauerngutes

Pcpping selbst ruhcte eine jährliche Abgabe von 6 Schef¬

fel Roggen , 43 Scheffel Gerste , und 1 Gld . 3 Albus

an Geld . Ncbstdem mußte bei der Auffahrt eines neuen

Colonen oder Hobsmannes ein Gewinn oder Laudemium ,

und ein Mortuarium statt der Erbtheilung für den ver¬

storbenen Hobsmann gezahlt werden , welches von dem

vorletzten Auffolger in den Hof im Jahr 1799 mit 62

Rthlr . und rcspective 60 Rthlr . Clev . entrichtet wor¬
den ist .

Die beiden vorgedachten Oberhöfe wurden übrigens

eben so wie der Obcrhof Ringeldorf nach dem Hobs -

rcchte des Stifts Essen regiert , und insbesondere fand

auch dabei in Ansehung des Übertrages der Güter daS
Nämliche statt .

Was die Hobsgcrichtsbarkeit über die zuletzt genann¬

ten unter dem Hobsrechte des Stiftes Essen im Allge¬

meinen begriffenen drei Obcrhöfe betrifft , so sollte zwar

zufolge der besagten Hofesrechtc für die csscndischen

Hobsgütcr ein besonderes Gericht aus einem Hobsschus -

ten , Hobsgeschwornen und einem Hobsbothen bestehen ;

allein diese Hobsgcrichtsbarkeit wurde von einer beson -

dern fürstlichen Hobökammer zn Essen nach Analogie einer
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Lehnkammer verwaltet . Bei dieser wurden nun von den

Hobsleuten die Behandigungen nachgesucht , und die

Gewinnungen und Sterbfälle accordirt ; allein ihre

wirkliche Gerichtsbarkeit in Beziehung auf die in dem

Veste Recklinghausen gelegenen Hobsgüter wurde von

den dasigcn Behörden nicht anerkannt . Nachdem das

Stift Essen durch den Rcichsfricdens - Deputationsschlnß

vom 25sten Februar i803 an die Krone Preußen ge¬

kommen war , glaubte nunmehr die preußisch gewordene

Hobs - und Behandigungs - Kammer auf den Grund der

zwischen Preußen und Kurköln bestehenden und ? . 12

erwähnten Vereinbahrung vom Jahr 1796 ihre Ge¬

richtsbarkeit auf die in dem Veste Recklinghausen gele¬

genen essendischen Hobsguter in erster Instanz ausüben

zu können ; allein vestischer Seitö bestand man darauf ,

daß jene Vereinbahrung sich nur auf die Elmenhorster und

Stockumer Hobsguter , welche sie bezielt , beschränke ,

und so geschah es , daß , als im Jahr 1606 die ge¬

dachte Hvbskammer über die Succession in ein solches

Hobsgut in erster Instanz entschieden , und die Appella¬

tion an die damalige Herzoglich - Arenbergische Appella¬

tions - Behörde verwiesen hatte , letzte eine solche Ver¬

weisung nicht anerkennen wollte , und darüber Bericht

an den Herzog erstattete , worauf durch eine Jmmediat -

Werfügung vom sosten Oktober 1827 jenes Verfahren

vor der Hvbskammer , und das daselbst erlassene Ur -

thcil für ungültig erklärt , und die Partheien an die

innländische geeignete Behörde verwiesen wurden . Mit

dieser Verfügung stand die am 5ten November selbigen

Jahres erlassene herzogliche Verordnung in Verbindung ,

worin es § . 1 heißt : „ In allen Fällen , wo über ein

„ in höchstihrem Gebiete gelegenes Hobsgut ein aus -

„ wärtiges Gericht , nach den bisher bestehenden

„ Verträgen , rn erster Instanz erkennt , die Appella -
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^ tion hingegen bei einer hiesigländischen Iustizstelle
„ eingeführt werden muß , erkennt daS Hofgericht in

„ zweiter Instanz , und dem unterliegenden Theile bleibt

„ es unbenommen , bei der Regierung um Revision zu

„ bitten . "

§ . 100 .

n . Eigcnbeh 'Lrige oder nach Lcibeigenthums - Rechten verthaenr
Güter .

Der Ursprung der Leibeigenschaft in der Graf¬

schaft Recklinghausen ist unbekannt , und eben so wenig

das Rechtssystem , worauf sie gegründet worden , näm¬

lich ob derselben eine sklavische Leibeigenschaft , oder

eine römische Knechtschaft , oder ein sonstiger Hörig¬

keitsverband zum Grunde gelegen . Wir sind geneigt ,

das Letztere dafür zu halten , und die Hypothese anzu¬

nehmen , daß in einer kleinen Provinz , worin daS

Hobswesen so vorherrschend war , man leicht auf den

Gedanken gcrathcn konnte , einzelne zu einem Oberhofe

nicht gehörende Güter , wenn sie dem Guts - oder

Grundherrn aus irgend einer Ursache erledigt , oder

sonst verliehen , oder aufgetragen wurden , nach dem

nämlichen System unterzugeben . Wir finden nämlich

zwischen dem Rechtsverhältnisse der Hobsgüter oder

besser der hobshörigen Güter und ihrer Besitzer ,

und dem Rechtsverhältnisse der eigenbehörigcn , *

nicht zu einem Oberhofe , sondern zu dem Gutsherrn

unmittelbar , oder selbst oder eigen gehörigen Güter

und deren dem Gutsherrn selbst oder eigen gehörigen

Inhaber ( Iiominum proprium ) eine große Ähnlichkeit .

Auch spricht für diese Hypothese , daß solche einzelne

Güter von der Landesherrschaft , von der Geistlichkeit ,

odcr von großen Gutsbesitzern zunächst an solche Per -
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sonen verliehen seyn werden , welche sich schon zu ihnen

entweder in einem persönlichen Hörigkeits - Verbände

z . B . in einem Ministralitäts - oder Altar - Verhältnisse ,

oder in einem wachszinsigen Rechte , oder auch in einer

dinglichen Hörigkeit , das heißt in Beziehung auf ein

anderes Gut z . B . hobshörig befanden , oder auch gar

aus der häuslichen Knechtschaft , aus dem herrschaft¬

lichen - oder Klostergefolge entlassen ( Lassen , Latcn -

männer , u . s . w . ) waren . Daß einer so etpmologi -

sirtcn Eigen - Hörigkeit im Gegensatz von Hobs -

oder H ofes - Hörigkeit sich fremdartige Begriffe von

der sklavischen Leibeigenschaft , und von der römischen

Knechtschaft beigesellt , und daß man aus der Ersten die

Uttgemeffcnen Dienste und das Züchtignngsrecht gegen

die Eigcnbehörigen , und aus dem Zweiten den Grund¬

satz : Huillguiä Loguii ' it servus , siio äoinino ,

entnommen , und hiernach das Mortuarium , den Stcrb -

fall oder die Erbthcilung von seiner ursprünglichen rei¬

nen Entstehung entfernt , verunstaltet und als einen

Ausfluß persönlicher Hörigkeit betrachtet habe , ist leicht

zu begreifen , und nicht zu verkennen .

In öffentlichen Urkunden ist zuerst von eigenen

Leuten und Leibeigenen im Veste Recklinghausen in

dem sogenannten Salentinischcn Rezeß vom Lüsten Au¬

gust rst ? 7 , dessen im § . 86 Erwähnung geschehen , die

Rede . Eine besondere Gesetzgebung bestand in den äl -

tern Zeiten für die Eigcnbehörigen nicht , und soviel

uns vorgckymmen , geschah derselben erst in dem Edicte

vom Listen März 1769 ( Anlage XX ) wo sie in An¬

sehung der Veräußerung oder Beschwerung ihrer Güter

den Erbpächtern gleich geachtet wurden , Erwähnung .

Die Rechtsverhältnisse der Eigcnbehörigen und ihrer

untcrhabcndcn Güter wurden in streitigen Fällen zuerst

nach der Natur der Sache , welcher freilich , wie bereits
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gesagt ist , manche fremdartige Begriffe beigcmischt wer¬
den mochten , und sodann hauptsächlich nach dem Her¬
kommen beurtheilt . Späterhin wurde dabei das älteste
und im Jahr 1669 für die Grafschaft Ravensberg pu -
blicirte Eigenthums - Recht und Ordnung , welches in
äs Ullollk obssivut .' loi ' ens . lom . II , xug . 169 ab -
gedruckt ist , zu Hülfe genommen ; dann auch die Mün -
stersche Leibeigenthums - Ordnung benutzt , und endlich
am Zten April 1781 eine besondere Eigenthums - Ord¬
nung für das Best Recklinghausen erlassen , welche , da¬
mit sie für die Geschichte des Bauerngüterwesens in
Westphalen nicht verlohrcn gehe , hierbei in der Anlage
XXXXII abgedruckt ist . Aus derselben geht hervor , daß
der Zustand der Leibeigenen oder Eigcnhörigcn in die¬
ser Provinz in den jüngsten Zeiten durchaus nicht so
drückend war , als der Name cs erwarten läßt , und
selbst noch weit milder , als derselbe in der Ravcns -
bcrgischen Eigcnthums - Ordnung bestimmt ist .

Zur leichtern und faßlicher » Übersicht wollen wir hier
den wesentlichen und Hauptinhalt dieser Eigenthums ,
Ordnung systematisch anführen :

§ . 101 .

L . Natur , Entstehung , Fortsetzung und Endigung der Leibei¬

genschaft oder Eigenhvrigkcit .

1 ) Die Leibeigenschaft besteht darin , daß Jemand
dem Eigenthumsherrn mit Gut und Blut zugethan ,
und zu sichern Dienstleistungen und Abgaben verpflichtet
ist . Sie ist niemals rein persönlich , sondern besteht
nur in Beziehung auf ein in erblichen Genuß und Nieß¬
brauch verliehenes Gut , Hof oder Kotten ( Z . 1 der in der
Anl . XXXXII abgcdruckten Leibeigenthums - Ordnung ) .
Die ans solchen leibeigenen Personen erzeugten Kinder sind
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zwar dem Eigcnthmnsherrn ebenfalls leibeigen , erber

nur in Beziehnng auf das verliehene Gut , zu welchem

sie entweder durch persönlichen Aufenthalt auf demsel¬

ben ( § . 16 ) , oder durch bloße Ausstcurung ( Z . 57 )

in Ansehung der Erbfolge ( § . 5y ) ihre Rechte behal¬

ten . Wird ein cigcnbehöriges Gut verkauft , vertauscht

oder sonst eigcnthnmlich übertragen , so treten die dazu

gehörigen Leibeigenen aus dem Eigcnthnm ihres vori¬

gen in das Eigenthum ihres neuen Gutsherrn ( § . io >

Die Leibeigenen werden den Leuten freien Standes in

so fern gleich geachtet , als sic durch diese Ordnung nicht

besonders eingeschränkt sind ; sic können , außer dem

nach Leibcigenthumörechten unterhabcnden Gute , Eigcn -

thum besitzen und Contractc abschlicßcn ; sie können als

Zeugen über Handlungen , und bei Contractcn und

Testamenten gebraucht werden ( § . 70 ) und Hypotheken

nnd Bürgschaften bestellen ( § . 76 ) .

2 ) Die Leibeigenschaft entsteht :

a ) durch die Übernahme eines Gutes , Hofes oder

Kotten nach Leibcigenthumörechten ( Z . i ) .

b ) Durch Annahme eines Gutes , welches vorhin mit

leibeigenen Leuten besetzt gewesen ( § . 8 ) . Jedoch ist

eine derartige Ergebung in die Leibeigenschaft nichtig

und von keiner Wirkung , wenn sie nicht mit Einwilli¬

gung beider freien Eheleute geschehen ist . Auch bleiben

die vor der Begebung in das Eigenthum gebornen Kin¬

der freien Standes , wenn gleich die Eltern selbe mit

eigen gegeben , cs scy dann , daß sie nach erlangter

Großjährigkeit darin gewilligt , nnd eine solche Eigen -

gebnug bestätiget hätten < § . y ) .

o ) Die Leibeigenschaft entsteht ferner dadurch , wenn

eine freie Person sich auf einem cigenbehörigcn Gute mit

dem Anerben , oder der Ancrbin verheirathet , und von

dem Gutsherrn zur Gewinnung zngclaffen wird , oder
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auch , wenn der Gutsherr die Gcheiratheten drei Jahre

nach einander auf dem Gute wohnen , und die jährliche

Pacht und sonstige Leistungen entrichten läßt ( Z . 6 ) .

(1) Durch ein in Rechtskraft getretenes Urthcil , wel¬

ches eine Person für leibeigen zu dem Gute eines an¬

dern erklärt , und endlich

e ) durch Verjährung von dreißig Jahren , innerhalb

welcher sich eine Person als eine solche Leibeigene ver¬

halten ( § . 10 ) .

3 ) Die Leibeigenschaft wird fortgesetzt durch die Ge¬

burt aus einer leibeigenen Mutter ( § . ^ ) . Uneheliche

Kinder aber aus einer leibeigenen Mutter gezeugt , sind

alsdann nicht leibeigen , wenn die Mutter zur Zeit der

Empfäugniß , oder in der Mittlern Zeit bis zur Nieder¬
kunft auch nur einmal freien Standes gewesen ( §5 ) .

4 ) Die Leibeigenschaft hört auf

ch durch Freikauf oder Freilassung , und einen

darüber gewöhnlich crtheilten Freibrief ( § . 8i ) . Die

Bitte um Freilassung aus gegründeten und erheblichen

Ursachen , wozu die gehören , wenn ein Leibeigener sich

auf eines andern Herrn Gut zu verheirathen Gelegen¬

heit hat , wenn er einen Ordens - oder andern geistlichen

Stand erwählen will , oder wenn er ein Handwerk

oder eine sonstige Wissenschaft zu seinem künftigen Fort¬

kommen erlernt hat ( § . 82 ) , soll der Gutsherr nicht

leicht abschlagen , wenn ihm ein billiges und gebräuch¬

liches Löscgcld gebothen wird . Sollte er indessen darin

unbillig seyn , und die Freilassung entweder ganz ver¬

weigern , oder durch ein ungewöhnliches und übertrie¬

benes Freikaufsgcld erschweren , so mag der Suchende

sich an die Gerichte wenden . Wobei jedoch vorgesehen

ist , daß der Gutsherr in dem Falle , wo ein Eigenhö -

rigcr erst im hohen Alter die Freilassung begehrt , um

dasjenige , was er immittels erworben , andern über -
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tragen nnd vermachen zu können , solchem zu willfahren

nicht verbunden , auch nicht dazu anzuhalten sey ( Z . 63 ) .

b ) Bei Auflassung oder Antretung eines Gutes wird

zuweilen für eins der künftigen Kinder die Freiheit be¬

dungen ; ( dieses geschichet gewöhnlich alsdann , wenn

eine freie Person den Anerben oder die Ancrbin eines

cigenbehörigcn Gutes heirathct , und sich dadurch eigen -

hörig giebt ) in einem solchen Falle soll der Gutsherr

späterhin , um einen Freibrief für ein solches Kind ge¬

ziemend ersucht ; jedoch dafür nur das gewöhnliche

Schreibgeld bezahlt werden ( § . 33 ) .

a ) Die Freilassung wird erlangt durch Verjährung ,

und zwar wenn ein Eigenbehöriger sich in dem Besitz

der Freiheit auf einen rechtmäßigen Titel befunden ,

oder auf eines andern Hobsherrn Gut verhcirathet ge¬

wesen , oder gegen das Lcibeigcnthnm protestirt , und

der Gutsherr in dem einen oder dem andern Fall dxei -

ßig Jahre sich dabei beruhigt hat ( Z . 84 ) .

ä ) Kein Eigenbehöriger soll zu Ämtern , Ehren nnd

Würden , noch zu einem geistlichen Stande zugelasscn

werden . Sollte dieses jedoch aus Jrrthum geschehen

scpn , so darf derselbe nicht wieder in die Leibeigenschaft

zurückgefordcrt , sondern er muß gegen ein billiges Frci -

lassungsgcld daraus entlassen werden ( § . 85 ) .

e ) Die Eigcnhörigkeit hört auf , wenn ein Eigcnbe -

höriger das unterhabende Erbe von seinem Gutsherrn

ankauft , oder wenn er die gutsherrlichen Rechte an

demselben erwirbt , und eben so wenn ein Eigenbehöri -

gcr wegen schlechten Verhaltens von dem Gute abge ,

wiesen wird ( Z . 86 ) .

k) Wenn ein Eigenbehöriger sein unterhabendes Gut

an seinen Nachfolger abgetreten , die Lcibzucht bezogen

und sich nun verhcirathet hat , so sind diese Kinder

freien Standes , und sie erben alles , was ihre El -
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tern auf der Lcibzucht erworben und nachgelassen ha¬
ben ( § . 65 ) .

§ . 102 .

L . Persönliche Rechte und persönliche Pflichten der Eigenbe «
hörigen .

1) Eine harte und unbescheidene Behandlung der
Eigcnbehörigcn ist den Gutsherren untersagt ; vielmehr
sollen sie dieselbe , christlich und menschlich halten , nnd
ihnen zu ihrem Fortkommen und Glück förderlich seyn .
Dagegen sind die Eigenhörigen verpflichtet , ihren Guts¬
herren treu und gewärtig , auch in billigen Dingen und
in so fern ihnen nichts gegen das Herbringen zugemn -
thct wird , willfährig und gehorsam zu seyn , deren Be¬
stes zu suchen , und alles zu vermeiden , was der Ehre
und dem Nutzen der Gutsherren nachthcilig seyn könn¬
te ( § . ift ) .

2 ) So lange die Eigenbchörige nicht frcigclassen sind ,
können sich dieselbe keinem andern eigen geben ( § . i5 )

3 ) Wenn auf einem eigcnhörigen Gute mehrere Kin¬
der , als zu dessen Bewirthschaftung nöthig , vorhanden
sind , so mögen die Eltern die Entbehrlichen von sich
thun , dieselbe bei andern vermiethen , oder auch ein
Handwerk oder Wissenschaft in oder außer dem Lande
erlernen lassen . Die Gutsherren sollen dieses nicht al¬
lein nicht verhindern , sondern dafür sorgen , daß den
Geschwistern , welche im Stande sind , anderwärts ihren
Unterhalt zu verdienen , nnd dem Hofcsbesitzcr zur Last
liegen , der Aufenthalt auf dem Hofe nicht » erstattet
werde ( § . 16 ) . Diejenigen Kinder , welche wegen kör¬
perlicher Gebrechen zur Succcssion nicht gelangen kön¬
nen , sollen den Aufenthalt und den Unterhalt auf dem Gute
so lange genießen , als sie nicht ausgesteuert sind ( § . 57 ) .
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4 ) Nach erreichtem dienstfähigem Alter müssen die

Kinder der Eigenhörigen ihrem Gutsherrn den Zwang¬

dienst leisten , das heißt , ein halbes Jahr ohne Lohn

für die Kost dienen . Es wäre dann , daß der Guts¬

herr einen längern , oder der Eigcnhörige einen kurzem

oder gar keinen Zwangdienst hergebracht hätte . Dieje¬

nigen Kinder , welche in Erlernung eines Handwerks

begriffen sind , werden von der persönlichen Verpflich¬

tung zum Zwangsdicnste ausgenommen , und ist eS

ihnen erlaubt , wenn der Gutsherr ihnen den Zwangsdienst

nicht erlassen sollte , solchen nach Maßgabe eines Knech¬

ten - oder Mägdenlohnö abzukaufcn ( § . 17 ) .

5 ) Die Eigenbehörige dürfen vor erlangter Freilas¬

sung über den dem Eigcnthumsherrn an dem erworbe¬

nen Pekulium habenden Erbesanthcil nicht testamentarisch

verfügen ( § . 19 ) . Dieselbe können aber von freien

Personen zn Erben eingesetzt werden ; auch erben sie

ihren freien Anverwandten sb intest -tto gleich andern

Personen freien Standes ( § . 20 ) .

6 ) Der Lctztlcbende von den leibeigenen Eltern ist

natürlicher Vormund ihrer minderjährigen Kinder , so

lange er nicht zur zweiten Ehe schreitet . Geschieht die¬

ses , so bringt der Gutsherr einen der nächsten Anver¬

wandten in Vorschlag ( § . 21 ) .

7 ) Eltern , welche sich leibeigen ergeben , müssen vor¬

her den vorhandenen Kindern Vormünder bestellen , und

den kindlichen Pflichttheil anweiscn ( § . 22 ) .

8 ) Wenn von cigcnhörigen Eheleuten , selbe mögen

auf dem Gnte ihres Gutsherrn , oder auf dem Gute

eines andern Eigcnhörigcn , oder auf einem freien Gute

wohnen , oder auch anderswo und gar außer Landes

sich häuslich niedergelassen haben , einer mit Tode ab -

gcbt , so soll von dem zur Zeit des Absterbens vorhan¬

denen Vermögen ein Vicrthcil dem Gutsherrn zufallen .
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Würde aber auch der zweite der eigcnbchörigen Ehe¬

leute versterben , so soll der Gutsherr von dessen l-hin -

( erlassenem Vermögen oder Pckulium ebenfalls ein Vier -

thcil erben ; die übrigen drei Viertheile aber auf die

gesetzlichen Testaments - oder Jntestat - Erben verfallen .

Dem Gutsherrn steht cs frei , anf eine Natnraltheilnng

zu bestehen ( Erbth eilung ) oder sich mit den Erben

abzufinden ( Mortuarium ) ( § . 64 ) . Alles , was sich

auf dem Hofe oder in dem Sterbehause eines mit Tode

abgegangcnen Eigcnbchörigen befindet , wird , bis zum

Beweise des Gcgenthcils , als zu dessen Nachlaffenschaft

gehörend angesehen . Sollte die Nachlassenschaft von

den Erben unvollkommen angegeben , und ein Stück da¬

von verschwiegen scyn , so ist das Verschwiegene dem

Gutsherrn ganz verfallen ( § . 65 ) . Eigcnbchörigen Ehe¬

leuten von zweien verschiedenen Leibherren wird von

jedem derselben , dem sie angchörcn , in besagter Weise

geerbt . Von dem Nachlasse eigcnbehörigcr Kinder , die

nicht mehr im Brodc ihrer Eltern stehen , auch schon

fünf und zwanzig Jahre als sind , und unverheirathct

sterben , erhält der Eigenthumsherr , nach Abzug der

Begräbnißkosten und der Schulden , die Hälfte entweder

in Natur oder nach einem billigen Übereinkommen . Das

übrige fällt den Eltern zu , auch wenn sie die Lcibzucht

bezogen haben sollten . Von Lcibzüchtern erbt dagegen

der Gutsherr nichts , sondern alles von diesen auf der

Leibzucht Ersparte bleibt dem Erben des Hofes , im

Falle keine auf der Leibzucht erzeugte Kinder vorhanden

sind ( § . 66 ) .

9 ) Diejenigen Kinder , welche nicht zur Succession

in das Gut gelangen , sind berechtigt , nach den Kräf¬

ten desselben und des Pekuliums einen Brautschatz

und Aussteuer zu verlangen , bei deren Bestimmung

jedoch der Gutsherr bei Strafe der Ungültigkeit und
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Nichtigkeit zugezogen werden muß ; dergestalt daß der¬
jenige , welchem ohne eine solche Zuziehung ein Braut¬
schatz und Aussteuer angclobt worden , des Rechts ,
solche zu fordern , verlustig seyn , und in Ansehung des
bereits darauf Erhaltenen der Gutsherr berechtigt seyn
soll , solches concllotiono inäoblti zurückzufordern ( § . 67 ) .
Sollte man sich über die Bestimmung des Brautschatzcs
und der Aussteuer mit dem Gutsherrn gütlich nicht ei¬
nigen können , so soll dieselbe von Gerichtswegen ge¬
schehen ( § . 68 ) . Das abgegütete Kind ist bei Verlust
seines Rechts verpflichtet , die ihm bedungene Abgütung ,
wenn keine Zahlungstermine bestimmt sind , binnen fünf
Jahren von der geschehenen Auslobung , und wenn
Termine ' bestimmt worden , den ersten Termin vor Ab¬
lauf des zwesten und so weiter , endlich aber den letz¬
ten Termin binnen Jahresfrist zu fordern ( § . 69 ) .

10 ) Den Eigcnhörigen ist in Ansehung des von ihnen
erworbenen oder ersparten Vermögens nicht jede Schen¬
kung unter den Lebenden , , sondern nur in dem Maße
untersagt , daß solche nicht den vierten Theil desselben
übersteigen darf , und die geschenkten Gegenstände
sofort mit Genuß und Eigenthum übertragen werden
müssen ( § . 75 ) .

§ . 103 .

6 . Rechte der Eigcnbehorigen zur Succession in
das eigcnbehörige Gut , auf dem sie , oder doch wenigstens
ihre Borfahren geboren sind .

n ) Eheliche Kinder der Eigenbehörigen haben von
der Geburt ein Successions - Recht an dem Gute , wel¬
ches ihre Eltern oder Vorfahren nach Leibeigenthums -
Rechtcu untcrgehabt . Es kann jedoch nur ein Kind
fuccedircn , und zwar der älteste Sohn , und in Erman -
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gelung männlicher Erben die älteste Tochter , wenn

dieselbe dem Gute vorzustchcn im Stande seyn , und

als tauglich zur Succession zngelassen werden sollte .

Ergiebt sich der Fall , daß der älteste Sohn noch min¬

derjährig , und in sechs Jahren noch nicht im Stande

ist , das Gut anzutrcten , und ist dagegen eine groß¬

jährige fähige Tochter vorhanden , so soll cs dieser

» erstattet seyn , sich auf dem Gute zu vcrheirathcn , und

darin zu succcdircn , wogegen sie verpflichtet ist , dem

ausgeschlossenen Sohne bei seiner nachherigeu Verhci -

rathung nebst der Absöhuung für den Abstand noch ein

Billiges zu entrichten ( § . 55 ) .

lss Wenn beim Abstcrben der Eltern die Kinder noch

alle minderjährig sind , so kann der Gutsherr einstwei¬

len , bis eins der Kinder zur Annahme des Guts taug¬

lich ist , über dessen Verwaltung disponircn ( § . 56 ) .

c ) Wenn nur ein Kind auf dem Gute vorhanden und

dieses außer Land gegangen ist , obue daß man seinen

Aufenthaltsort weiß , so soll cs durch Edictalladung

aufgefordert ; im Falle aber , daß man seinen Aufent¬

halt kennt , von dem Abstcrben seiner Eltern in Kennt -

niß gesetzt werden . Erscheint dasselbe alsdann in der

zu verstattendcn Zeit von sechs Monaten nicht , so steht

es dem Gutsherrn frei , das Gut mit einem der näch¬

sten succcssionsfähigcn Blutsverwandten zu besetzen . Ein

gleiches gilt , wenn anwesende Kinder sich zur Annahme

des Guts nicht entschließen , sondern dieselbe verzögern

wollen ( Z . 58 ) .

cl) Sind keine Kinder aus erster Ehe vorhanden , so

schließen die Kinder aus der zweiten Ehe alle vom Ge -

blütc aus , selbst wenn sie aus der zweiten Ehe des

Ehegatten entsprossen sind , welcher mit dem Anerben

oder der Ancrbin auf dem Gute verhcirathct war .

e ) Hinterlassen aber cingehörige Eltern keine eheliche
Rive , über das Bauern -Güter -Wesen . I . 18
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Kinder , so fällt das Successionsrccht auf des verstor¬

benen Anerben , oder Anerbin Bruder oder Schwester ,

und in deren Ermangelung auf die nächsten vom Geblüte ,

mit Borbehalt der dem Gutsherrn bei gleichem Grade

znstehcnden Wahl ( Z . 59 ) .

1) Wenn der Anerbe oder die Ancrbin zur zweiten

Ehe schreitet , so sollen dem neuen Ehegatten , im Falle

aus erster Ehe Kinder vorhanden , nach Vcrhältniß sei¬

nes und der Vorkinder Alters gewisse , jedoch nicht

über sünf und zwanzig Jahre ( Mahljahre ) » erstattet

werden , nach deren Ablauf er die Leibzucht beziehen ,

und dem Kinde erster Ehe das Gut einräumcn muß ,

wenn immittclst der Anerbe oder die Ancrbin verstorben

seyn sollte . Wären aber binnen der Zeit auch sämmt -

lichc Kinder mit Tode abgcgangen , oder zur Sncccssion

untauglich , und wollte der Stiefvater oder die Stief¬

mutter noch länger auf dem Gute bleiben , und sich

wieder vcrheirathcn , so Mögen sie sich mit dem Guts¬

herrn darüber aufs neue verstehen ( § . 60 ) .

g ) Non der Sncccssion in ein eigcnhöriges Gut sind

ausgeschlossen :

i>->) diejenige , welche wegen körperlicher oder geisti¬

ger Gebrechen untauglich sind , die einem cinbehörigcn

Hausvater oder Hausmutter obliegende Feld - und Haus¬

arbeit zu verrichten ;

biss diejenige , welche zu dem Ackerbau keine Lust ,

oder davon keine Kenntniß haben ;

vo ) diejenige , welche sich eines Verbrechens schuldig

gemacht , was eine Leibes - und entehrende Strafe nach

sich zieht ;

cl <I ) diejenige , welche der Vollsauferei , der Hurerei ,

oder einem sonstigen liederlichen Lebenswandel sich er¬

geben ( Z . 5 ? ) ;

eo ) diejenige , welche einmal von dem Gute Abstand
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gethan , darauf verzichtet , die Leibzucht bezogen , oder

auf eine oder die andere Ärt sich des Erbrechts verlustig

gemacht haben ( § . 58 , 5y ) ;

tt ) diejenige , welche j durch einen Freibrief oder auf

eine andere Weise von dem Leibeigenthum entbunden

worden , oder von ihrem Gutsherrn ein anderes eigen -

behoriges Erbe , als das worauf sic geboren sind , über¬

nommen haben ( § . 36 ) * ) .

*) Aus allem diesem geht hervor , daß die Succcssion in ein

eigenhöriges oder nach Leibeigenthumsrechten vcrthacnes

Gut nicht nur durch die eheliche Geburt aus Eltern ,

welche zu diesem Gute eigenbehörig waren ; sondern auch

durch den fortgesetzten Leibeigenthumsverband zu diesem

Gute bedingt ist . Ein merkwürdiger Rechtsstreit , welcher

in den Jahren 1794 bis 1808 zuerst vor den kurkölnischen

Gerichten , dann vor dem Reichskammcrgericht in Wetzlar ,

und endlich vor der Herzoglich - Arenbergischen Regierung ,

als Revistonsgcricht über ein solches Successionsrecht in

ein eigcnbehöriges GUt geführt wurde , verdient hier einer
Erwähnung . *

Zu dem adlichen Hause L— gehörte der Schultenhof

W — , welcher nach Leibeigenthumsrechten verliehen war .

Der älteste Sohn und künftige nächste Anwardschafter auf

diesem Gute diente ' bei dem Gutsherrn , dem Besitzer des

Hauses L— Freiherrn von W — , als Kutscher , Machte

Bekanntschaft mit dessen Tochter , Freifräulein von W — ,

entführte selbe , und heirathete sie . Aus dieser Ehe war

ein Sohn geboren , welcher nach Absterben seines WaterS

gegen einen andern zur Succcssion nicht so Nahen Ver¬

wandten , der an dem gedachten Gute Gewinn erhalten

hatte , und dasselbe besaß , sein näheres Successionsrecht

in Anspruch nahm , und die Entsetzung des Letzten verlangte .

Hierüber erhob sich der erwähnte Rechtsstreit , in welchem

dem Kläger unter andern die Einreden entgegengesetzt wur¬

den , daß sowohl sein Vater als auch er durch ihr Betragen auf
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§ . 104 .

II . Rechte und Pflichten des auf dem eigenbehörigen Gute sitzen «
den Colonen gegen seinen Gutsherrn und umgekehrt .

i ) Die Kinder eigenbehöriger Eltern sind zwar von
der Geburt und durch die Vorsehung der Vorfahren zur
Succession berufen ; es kann jedoch keins zum wirk¬
lichen Besitz eines mit Lcibeigenthum angcthancn Gutes
gelangen , wenn cs nicht dasselbe gewonnen , das heißt ,
wenn es nicht für sich und sein wirkliches oder künfti¬
ges Gemahl die Gewinn - und Auffahrtsgelder mit dem

die Leibeigenschaft verzichtet , und daß auch die Verjährung
gegen ihn cingetreten scy . Mehrere Jnterlocute waren in
demselben ergangen , welche bis zu den höchsten Instan¬
zen getrieben , und dort zum Nachtheil des Verklagten be¬
stätigt wurden . Die Sache schien selbst den meisten Juristen
für den Letzten verloren , als in der Herzoglich - Arenber-
gischen Revisions - Instanz der Referent , welcher mit dem
Geiste des fraglichen Instituts näher als seine Vorgängen
bekannt scyn mochte , folgende Ansicht in die Sache brachte :
Factisch stand es fest , daß die Mutter des Klägers frei
und nicht leibeigen geboren war ; die rechtlichen Folgen
hieraus , welche der Richter von Amtswcgen zu ziehen hat ,
waren , daß der Kläger selbst zu dem Gute nicht leibeigen
geboren , wenn seine Mutter in der Freiheit verblieben
( §. 5 ) und sich nicht vor dessen Geburt leibeigen ergeben
( Z. 9 ). Es folgte ferner rechtlich hieraus , daß , wenn der
Kläger nicht aus einer ehelichen leibeigenen Mutter
geboren , er kein Successionsrecht an dem Gute in Anspruch
nehmen könne ( Z. 25 , Z. 63 in ünef . Es wurde daher dem
Kläger der Beweis auferlcgt , daß seine Mutter vor seiner
Geburt sich zu dem fraglichen Gute leibeigen ergeben habe ,
welchen Beweis er zu führen nicht vermochte .
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Gutsherrn bedungen hat ( § . 56 ) . Bei Bestimmung des

Gewinngeldes soll der Gutsherr sich aber aller Über -

nehmung enthalten , und dabei auf den Zustand des

Gutes , auf die Zahl der abzusöhnenden Kinder , auf

den vorherigen Gewinn - Anschlag , und auf die Dauer

des zuletzt abgelaufenen Gewinns Rücksicht nehmen . Im

entgegengesetzten Falle kann eine richterliche Ermäßigung

eintrcten . Überhaupt darf der Anschlag niemals den

Betrag der doppelten Pacht überschreiten ( § . 37 ) .
2 ) Hätten die Eltern für eins ihrer Kinder , welches

zur Snccession bestimmt gewesen , das Gewinn accor -

dirt , und würde nun dasselbe doch nicht zur Successton

gelangen , so sind die Eltern nicht verbunden , die be¬

dungenen Gewinngelder zu zahlen ; wären aber die

Gelder wirklich gezahlt , so muß der Gutsherr dieselbe

entweder zurückgeben , oder dafür ein anderes Kind

zum Gute zulassen ( § . 58 ) . Eine solche Anticipation

der Gcwinngelder steht aber bloß dem unbeschränkten

Eigenthumshcrrn zu , dessen Handlungen sein Nachfol¬

ger gewähren muß ( § . 3y ) .

3 ) Nach bedungenem Gewinngeld muß ein ordent¬

licher und deutlich beschriebener Gewinnbricf dem An¬

erben gegen die gewöhnliche Schrcibgebühr mitgetheilt ;

selber aber vorher doppelt ausgefertigt , und von beiden

Theilen unterschrieben , oder vor einem Notar und Zeu¬

gen anerkannt werden ( § . 36 , § . 3 ) .

/ , ) In diesen Gewiunbriefen sind auch die Abgaben

und Dienstleistungen zu verzeichnen , welche entweder

dem alten Herkommen oder einer bekanntcnVereinbahrung

gemäß jährlich von dem Gute zu entrichten sind ( § . 2 ) .

Dieselben dürfen von dem Gutsherrn nicht vermehrt

oder verändert werden ; es sepe dann , daß das Gut

demselben hcimgefallcu , oder ein neues Stück außer

den bisherigen den Colonen mit untergcgeben worden
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( Z . 57 , ) . Eben so soll aber auch die Pacht vermindert

werden , wenn von dem Gute ohne Schuld der Colo¬

ne » ein nutzbares Pertinenz evincirt worden ( § . 35 ) .

Nebst den gutsherrlichcn Abgaben ist der Colon auch

verpflichtet , alle öffentliche Lasten zu tragen ( § . 25 ) .

5 ) Wenn kein Zahlungstermin für die jährliche Pacht

in dem Geroinnbricfe bestimmt ist , so muß die Abliefe -

rnng unfehlbar um Martini jeden Jahres geschehen ,

und im Falle verzögerter Lieferung ist der Gutsherr

berechtigt , dafür eben so wie in Ansehung rückständiger

Gewinn - und Auffahrtsgcldcr , selbst Pfänder anfzu -

ziehcn , und wegen der erfallcncn Kornpächtc das Korn

bis zu dem Betrage seines Guthabens ausdreschcn zu

lassen . Jedoch ist er gehalten , in so fern die aufgezo¬

genen Pfänder zu seiner Befriedigung versilbert werden

Müssen , deren Ästimation und Distraction bei dem or¬

dentlichen Gerichte nachzusnchcn ( § . 18 ) . Sollte die

Abtragung der Kornpacht bis nach Lichtmeß ( den 2teu

Februar ) verschoben werden , so hat der Gutsherr die

Wahl , entweder die Früchte in Natur , oder nach dem

um Martini bestandenen Marktpreis anzunehmen ( Z. 7, 0 ) .

In jedem Fall ist die Kornpacht in wohlgercinigten und

unstrafbarcn Kernfrüchten , so gut sie auf dem Gute

wachsen , zu liefern , und die Gcldpacht in dem landes¬

herrlichen Münzfüße zu zahlen ( § . 7, 1 ) .

6 ) Die mehrjährige Bezahlung einer bedungenen

Kornpacht in Geld befreiet den Colon nicht von der

nachmals wieder geforderten Lieferung in Natura , wenn

nicht ein Anderes in dem Gewinnbriefe versehen , oder

die Verjährung eingctretcn ist . Die Ablieferung geschieht

an dem Wohnorte des Gutsherrn , oder wohin er die¬

selbe anweist ; nur muß dieses von dem hergebrachten

Orte um ein Merkliches nicht entfernt seun ( Z . / , 2 ) .

Ist dieses der Fall , so muß der Colon dafür nach
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Verhältniß seiner Spanndienste entschädigt werden

( 8 . ä3 ) .

7 ) In Ansehung der von den eigenhörigen Gutsin -

hadern zu leistenden Dienste ist die Vcrmuthung dahin

festgestellt , daß jeder seinem Gutsherrn mit Pferden ,

wenn er deren hat oder halten kann , sonsten aber mit

Handarbeit dienen müsse , wobei cs übrigens wegen

näherer Bestimmung von dem Herdringen oder Vertrag

abhängt ( tz. / lü ) . Die Vermnthung soll für einen Dienst
in der Woche streiten ( Z . ^ 5 ) . Dienstgeld statt Natural -

Dicnste kann keinem der Theile anfgedrungen werden ;

wohl aber rann der Herr die Dienste gegen Geld einem
Dritten überlassen ( Z . /, 6 ) . Eine mehrjährige Zahlung

von Dicnstgeld befreiet nicht von der Naturallcistung ,
wenn nicht in den Gewinnbriefen ein Anderes versehen ,

oder Verjährung cingctretcn ist ( § . 1, 7 ) . Der Eigenhe¬

it) orige muß ans zeitig an ihn gelangte Verordnung zur
bestimmten Zeit und an dem bestimmten Ort zum Dienste

erscheinen . Unterläßt er dieses , so können die Leistun¬

gen von dem Gutsherrn auf seine Rechnung veranstal¬

tet werden ( Z . ich ) . Der Dienstpflichtige muß die zu

den bestimmten Haus - und Feldarbeiten erforderlichen

Instrumente mitbringen , tüchtige Arbeiter stellen , und

im Sommer um sechs Uhr Morgens bis um sechs Uhr

Abends , und im Winter um acht Uhr bis vier sich

einfiuden und , mit Ausschluß der Ruhe - und Eßzeit ,

arbeiten ( Z . üy ) . Wenn der Eigcnbehörige zu Diensten

übers Land aufgcbothcn wird , so muß er sich zu der

jedesmal bestimmten Tageszeit einfiuden , und wenn

ein solcher Dienst mehrere Tage erfordert , so werden

ihm dafür so viele Dienste als Tage angcrcchnet , u >

s. w . ( Z . 50 , 51 ) .

Wenn ein Gutsherr , nngemessene Dienste herge¬

bracht oder bedungen hat , so muß dem Colon doch so
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viele Zeit » erstattet werden , als ihm zur Bestellung
seines eigenen Ackers und zu seinen übrigen Geschäften
erforderlich ist . Land - und Kriegcsfuhren sind vorzugs¬
weise vor den gutshcrrlichcnDiensten zu leisten ( § . 52 ) .
Der Dienst ist für geleistet zu achten , wenn der Pflich¬
tige sich eingestellt hat , und nun ohne sein Verschulden
nicht gebraucht wird ( § . 53 ) .

8 ) Wenn die eigcnhörigcn Colonen durch Mißwachs ,
Krieg , u . s. w . großen Schaden erlitten , so werden die¬
selbe dem Gutsherrn zu einem billigen Pachtnachlasse
empfohlen , und im Falle dieses auf gütlichem Wege
nicht zu erlangen seyn dürfte , es dem richterlichen Er¬
kenntnisse überlassen ( Z . 5 /» ) .

§ . 105 .

L . Bon der Lcibzucht.

->) Der wirkliche Inhaber eines eigenbehörigen Gutes
darf dasselbe ohne gutsherrliche Bewilligung nicht ver¬
lassen , oder sich dessen begeben und die Lcibzucht be¬
ziehen , und wenn er dieses Verboth überschritten , so
sollen die Gerichte dem Gutsherrn hülfliche Hand lei¬
sten , und die entwichenen Leibeigenen zu ihrer Schul¬
digkeit anhaltcn ( § . 15 ) .

K ) Leibzucht heißt dasjenige , was dem Inhaber
emes eigenhörigen Gutes , welcher mit gutsherrlicher
Bewilligung wegen Altersschwäche oder sonstiger Ge¬
brechen , oder weil die ihm bewilligte Zeit verflossen ,
dasselbe dem Nachfolger zur Verwaltung und Benutzung
abtritt , zum lebenslänglichen Unterhalte angewiesen
wird . Der Betrag richtet sich zunächst nach dem , was
aus dem Gute hergebracht worden . In Ermangelung
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rincs solchen Hcrbringcns muffen die Abgehenden sich

mit dem Anerben vergleichen , was ihnen an Ländereien ,

Wohnung , u . s . w . zur lcibzuchtigcn Benutzung über¬

lassen werden soll . Diese Übereinkunft ist dem Guts¬

herrn bei Strafe der Nichtigkeit zur Genehmigung vor -

zulcgcu ( § . 6l ) .

L) Bei Bestimmung der Lcibzucht soll allerdings auf

die Große des Gutes , und wie die Abgchendcn darauf

gewirthschaftct , Rücksicht ; allein doch immer darauf

Bedacht genommen werden , daß cs den Leibzüchtcrn

nicht am Unterhalte mangele . Und sollten sie entweder

freiwillig , oder weil keine besondere Wohnung vorhan¬

den , oder weil die Unbcträchtlichkeit des Gutes keine

Leibzucht zuläßt , auf dem Gute bleiben wollen , so

sollen die Abgchendcn an des Auffolgcrs Tisch die Kost ,

und zu ihrer nothdürftigen Ausgabe mit Bewilligung

des Gutsherrn etwas an Geld oder Gcldcswcrth er¬

halten , wogegen sie dann , so lange cs ihre Kräfte

erlauben , Mitarbeiten müssen ( Z . 62 ) .

cl ) Die Grundstücke , welche zur leibzüchtigen Benutz¬

ung gegeben werden , genießen die Lcibzüchtcr frei von

allen gutsherrlichcn und landesherrlichen Real - Lasten ;

die persönlichen Steuern müssen sic dagegen selbst tragen .

0 ) Ist von den Hofesinhabern nur noch einer am

Leben , der das Gut seinem Nachfolger überläßt , so

erhält er nur die Hälfte der herkömmlichen Leibzucht .

Eben dieses gilt , wenn beide die Leibzncht bezogen

haben , und nun einer stirbt . Sollte der überlebende

Leibzüchter mit Bewilligung des Colonen und des Guts¬

herrn zur zweiten Ehe schreiten , so soll der zweite

Ehegatte , wenn er der Lctztlebcnde ist , diese Hälfte

lebenslänglich genießen ( Z . 6s ) .
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§ . 106 .

r . Von den Rechten der Guts - und der Eigenhorigen in Be¬
ziehung auf die Güter .

1 ) Ein Gut erhält durch die Destination des Guts¬

herrn bei dessen Verleihung die Qualität eines eigen -

hörigen Gutes ( § . 23 ) .

2 ) Alle Grundstücke , welche der Inhaber eines sol¬

chen Guts besitzt , werden für Pcrtiueuzicn desselben so

lange gehalten , bis der Colon beweist , daß er ein

oder andres Stück rechtmäßig erworben habe . Dieses

gehört erst nach dessen Abstcrben dem Gutsherrn nach

Ncrhältniß des Sterbfalles . Dagegen erwirbt der Co¬

lon alles dem Gute , was durch Allusionen , Gemcin -

heitsthcilungcn oder sonst aus einem dem Gute ankle -

bendcn Rechte gewonnen wird ( § . 24 ) .

5 ) Der Colon bezieht alle Früchte und Nutzungen

des Hofes , wogegen er aber auch für die gehörige

Bewirthschaftung und im Standehaltnng desselben zu

sorgen hat ( § . 25 ) .

4 ) Da der Colon kein Eigenthümer des Gutes ist ,

so kann er dasselbe mit keiner Dienstbarkeit belasten ;

wohl aber demselben eine Dienstbarkeit erwerben . Ein

Dritter kann gegen ihn und den Gutsherrn zugleich eine

solche präscribircn ( § . 26 ) .

5 ) Der Colon darf mit dem Gute ohne Vorwisscn

des Gutsherrn keine Veränderungen vornehmen , keine

Heucrlinge aufnehmcn , auch kein Pertinenz untcrvcr -

pachtcn ; es seye dann dieses ein entlegenes Stück ,

welches er füglich nicht bearbeiten kann ( § . 27 ) .

Sollte eine solche Verpachtung ohne Bewilligung des

Gutsherrn geschehen scyn , so ist der Nachfolger auf

das Gut daran nicht gebunden . Eben dieses gilt , wenn
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der Verpachter nachher in Diskussion geräth , und über¬

dies bleibt der Unterpachter dem Gutsherrn für die

Pacht xro rata verhaftet ( H . 71 ) . Ist ein Colon durch

bloße Unglücksfälle in Gcldnoth gcrathen , so soll der

Gutsherr ihm erlauben , ein oder anderes Stück vom

Gute zu versetzen , und wenn der Colon dieses nicht

will , so kann er dazu sogar angehaltcn werden ( § . 72 ) .

6 ) Das auf einem eigenbehörigcn Gute befindliche

Gehölz gehört zum Gute und dem Gutsherrn , wenn

es auch von den Colonen gepflanzt worden - Der Colon

hat darin den Erbnießbrauch ; jedoch bleibt cs dabei ,

wo der Gutsherr den Genuß oder Mitgenuß der Mast

hergebracht hat ( § . 28 ) .

7 ) Von dem fruchtbaren Gehölz darf der Gutsherr

wohl ein oder anderes Stück hauen , wenn das Gut

hinreichend damit versehen ist ; dem Colon steht dies

aber ohne Anweisung des Ersten durchaus nicht zu .

Diese Anweisung ist immittclst nicht zu verweigern ,

wenn der Colon den Bedarf gehörig nachwcisct ( 8 . 29 ) .

8 ) Das von einem Colon vcrbothencr Weise gefällte

Holz kann von dem Gutsherrn überall , wo es angc -

troffen wird , uncntgcldlich vindicirt werden . Der An¬

käufer hat nicht einmal einen Regreß wider den ver¬

kaufenden Colonen , und soll sogar bestraft werden . Im

Fall das Holz nicht mehr aufzufiudcu ist , muß der Co¬

lon dem Gutsherrn dessen Werth erstatten ( § . 30 ) .

9 ) Nutzholz , welches durch Windschlag n . s . w . um -

gcworfen , oder welches abständig ist , darf sich st>cr Co¬

lon ohne Anweisung des Gutsherrn eben wenig an -

maßcn ( Z . 51 ) .

10 ) Sämmtliches Schlagholz gehört zur Benutzung

des Colons ; jedoch muß dieselbe forstwirthschaftlich ge¬

schehen c§ . 32 ) .

11 ) Wenn Hochwald mit Schlagholz untersetzt ist ,
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so darf der Colon sich an die Eichen und Buchen nicht

vergreifen . Ein Anders ist cs , wenn unter dem Schlag¬

holze einige junge Eichen mit aufwachsen ; diese dürfen

mit geschlagen werden , wenn sonst das Gut mit hin¬

reichenden Eichen versehen ist f§ . 52 ) .

12 ) Für Schulden , welche der Colon mit gnts -

herrlicher Einwilligung contrahirt hat , haftet das Gut

selbst , sobald der Colon solche aus seinem Pekulium zu

zahlen nicht im Stande ist . Die Gutsherren haben sich

daher vorzusehen , daß sic ihren Conscns und die Hy¬

pothek auf eine gewisse Zeit beschranken ( Z . ? /, ) . Hat

der Colon zur Abtragung bewilligter Schulden , oder

zur Ablösung einer auf dem Gute haftenden Rcallast ,

oder zum Ankauf eines Grundstückes , welches er dem

Gute cinvcrleibt , Geld anfgenommen , so muß sein

Nachfolger die Schuld übernehmen , wenngleich der Guts¬

herr dazu seine Einwilligung nicht gegeben . Alle übrige

nnbewilligte Schulden , aus welchem Grunde dieselbe

auch entstanden seyn mögen , fallen dem Nachfolger

nur dann , wenn er Erbe des Pckuliums ist , zu Last .

Eben dieses gilt von den Schulden , welche von einem

Lcibzüchtcr contrahirt worden ( § . 75 ) . Will der Colon

ein einzelnes erworbenes Grundstück wieder verkaufen ,

so steht dem Gutsherrn das Vorkaufs - Recht und

im Falle eines wirklich geschehenen Verkaufs das Nä¬

herrecht , rotruLtus zu ( § . 80 ) .

12 ) Hat der Colon für contrahirte Schulden sein

Vermögen oder Pekulium zum Unterpfand gesetzt , so

können die Gläubiger allerdings darauf verfahren ; je¬

doch müssen sie ein Vorzugsrecht für einen einjährigen

Steuer - , Zins - oder Pachtrückstand gestatten ( § . 76 ) .

iü ) Das dem Colon an dem Gute zustehendc Erb¬

nutzungsrecht soll niemals mehr von den Gläubigern

zur Befriedigung unbewilligter Schulden in Anspruch

genommen werden können ( § . 77 ) .
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15 ) Wenn die gutshcrrlichen Rechte cm einem eigen -
hörigen Gute gerichtlich verkauft werden sollen , so sol¬
len die Einkünfte nicht nur sondern auch das Gut selbst
geschätzt , und dabei auch das fruchtbare Eichen - und
Bnchen - Holz in vcrhältnißmäßigen Anschlag gebracht
werden . Erstes gilt auch von einzeln verliehenen Grund¬
stücken ( § . 73 , 7 y , 60 ) .

16 ) Die Eigcnhörigc verwirken das an dem Gute
habende Gewinn -9 wenn sie die Gebäude verfallen
und die Äcker dergestalt veröden lassen , daß sie den
Schaden aus eigenen Mitteln nicht mehr erstatten kön¬
nen ; l>) wenn sie ohne Unglücksfälle mit ihren Leistun¬
gen so weit in Rückstand kommen , daß dieselbe eine
vollständige dreijährige Pacht ausmachen ; e ) wenn der
Colon ohne Noth in Schulden sich vertieft , und dadurch
die Discussion seines Peknliums veranlaßt ; <1) wenn er
ohne Anweisung fruchtbares Eichen - oder Buchenholz
hauet , und endlich e ) wegen einer erlittenen Landes¬
verweisung oder sonstiger entehrender Lcibcsstrafc . Die
Entsetzung des Colonen von dem Gute aus einer dieser
Ursachen darf jedoch nicht von dem Gutsherrn selbst ,
sondern nur ans dessen Anrufen von dem Gerichte ge¬
schehen ( § . 81 —65 ) .

17 ) Der Eigcnbehörige darf wegen seines unterha¬
benden Gutes oder dessen Gerechtsame keine Prozesse
ohne des Gutsherrn Erlaubniß anfangcn ; und eben so
wenig kann er deshalb belangt , und gegen ihn ent¬
schieden werden , ohne daß dem Gutsherrn die Denun¬
tiatio » geschehen ( § . 90 ) .

18 ) Zufolge einer besonder » am 9ten März üb¬
erlassenen und in der Anlage XXXXIII abgcdrucktcn
Verordnung darf das zu einem eigenbehörigen Gute
gehörige Ackervieh , auch Ackergeräthe , welches gewöhn¬
lich das Hofes - Pekulium genannt wird ^ zur Til -
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gung der von dem Colonen ohne Bewilligung seines
Gutsherrn gemachten Schulden nicht eher als bei einer
förmlichen Diskussion angegriffen werden ; auch sind
dabei alle unnöthige Kosten von Seiten des Gerichts
verbothen .

§ . 10 ? .

HI . Erbpachtgüter .

In Ansehung der Erbpachtgüter ist für das Best Reck¬
linghausen niemals eine allgemeine , ihre sämmtliche
Rechtsverhältnisse umfassende Verordnung erlassen . Die
einmal angenommene Natur der Sache , so wie ein un¬
bestrittenes Herkommen geben die Bestimmungen an die
Hand , in wie fern diese Rechtsverhältnisse als festste¬
hend zu betrachten sind . Hiernach ist es keinem Zwei¬
fel unterworfen ,

i ) daß den Erbpächtern an den Erbpachtgütem ,
gegen bestimmte jährliche Abgaben oder Leistungen ,
Pacht genannt , und ncbstdem auch wohl noch gegen
feststehende gemessene Dienste , ein Erbnießbrauch ,
oder ein Erbnutzungsrecht , oder ein Recht zur Be¬
nutzung der Erbpachtgüter , welches sie auf ihre erb¬
fähige Anverwandte übertragen , zustehe .

Wir müssen hier das wiederholen , was wir bereits
oben Z . ä5 bemerkt haben , nämlich daß ein solches
Erbnutznngsrecht nicht für ein römisches Dominium ,
uiile , oder ein nutzbares Eigcnthum zu halten , und
daß eben so wenig aus den darüber bestehenden Grund¬
sätzen das Rechtsverhältniß der Erbpachtgüter festzu -
stcllen ist . Erbpacht , so wie wir sie in Westphalen ,
und insonderheit in der Grafschaft Recklinghausen , aus
alten Zeiten her finden , ist ein deutsches Institut , wel¬
ches , wenn es doch durch einen römischen Namen bc -
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zeichnet werden soll , Ins ooloii -ii ' inin , oder Ins oc >Ic>-

NIN6 poipetnne genannt werden mag . Daß eine Erb¬

pacht und ein daraus fließender Erbnießbrauch mehr als ein

bloß persönliches Recht zu dem erbpächtigen Gute ,

sondern ein , zwar durch die Verhältnisse des Erbpächters

zu dem Gutsherrn bedingtes , dingliches Recht gegen

dritte Personen enthalte , ist nie bezweifelt worden .

2 ) Die Untheilbarkeit der Erbpachtgüter , und daß

dieselbe von den Erbpächtern nicht veräußert , verpfän¬

det , versplissen , u . s . w . werden durften , ist schon § . 83

hinsichtlich der dasigen Bauerngüter im Allgemeinen be¬

merkt , und sowohl in landespolizcilicher Beziehung

durch die Anlage XIX als in guts herrlich er Rücksicht

durch die Anlage XX begründet worden .

s ) Nur Einer succedirt in das Erbpachtgut , und

zwar unter mehreren ehelichen Kindern des letzten Erb¬

pachters der älteste Sohn , und ln Ermangelung von

Söhnen die älteste Tochter , ohne daß es von dem

Willen des Colonen abhängt , ein anders seiner Kin¬

der zur Succession zu berufen . Wenn der Colon keine

eheliche Descendenz hinterläßt , so succedirt einer seiner

nächsten Anverwandten , wenn dieselben von dem ersten

Erwerber abstammen , in das Gut ; ob aber unter

gleich nahen Anverwandten der Ältere den Jüngern ,

und das männliche Geschlecht das weibliche ausschließe ,

darüber hat weder Gesetz noch Herkommen etwas un -

gezweifelt festgestellt , und es wurde daher in solchen

Fällen meistens vorsorglich zur Lebenszeit des Colonen

mit dem Gutsherrn und den Betheiligten über die

künftige Auffolge in das Erbpachtgut unterhandelt ,

und darüber das Erforderliche festgestellt .

Derjenige oder Diejenige , welche zur wirklichen

Auffolge in ein solches Gut gelangt , muß dem Guts¬

herrn , außer der feststehenden Pacht , für sich und sein
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eheliches Gemahl ein Gewinngeld entrichten , wel¬

ches gewöhnlich jedesmal accordirt zu werden pflegt ^

und wobei der Regel nach das Doppelte der jährlichen

Pacht zum Maßstabe dient . Den gewinnenden Ehe¬

leuten wird ein förmlicher Gcwinnbricf , welcher sehr

häufig die Clanscl : auf ihr Lebenlang und länger

nicht , enthält , und übrigens die nähere Bestimmungen

verzeichnet , unter welchen das Gut in Erbpacht , odcv

zur Erbnutzung , oder in Gewinn verliehen worden ,

ausgcfertigt , und hat diese Gewinnung die Folge , daß

auch die Ehefrau oder der Ehemann , welche oder wel¬

cher mit dem eigentlichen Anerben oder resp . der An -

crbin vcrhcirathct ist , auch nach deren Tod den Besitz

des Erbpachtgntes fortzusctzcn , oder im Falle sie sol¬

ches dem rechtmäßigen Hofesfolger abzutrcten und ein -

zuräumcn Willens sind , eine Leibzucht zu fordern be¬

rechtigt werden . Ist der Anerbe der Letztlebcnde , und

schreitet er zur zweiten Ehe , so muß für die zweite

Ehefrau ein neues Gewinn nachgcsncht , und mit der

Hälfte des früher accordirtcn oder jetzt noch näher zu

bestimmenden Gcwinngeldes bezahlt werden , wogegen

sic die nämlichen Rechte der ersten Ehefrau erhält .

Ein gleiches gilt , wenn die Anerbin die Letztlebcnde

und zur zweiten Ehe Schreitende ist . Wen die Ehefrau

des Anerben , oder der Ehemann der Anerbin die Letzt¬

lebenden sind , so wird ihnen in der Regel nicht ver -

stattet , sich auf dem Gute wieder zu verheirathen ; es

sepc dann , daß der nächste successionsfähige Erbe noch

minderjährig und zum Antritt und Bcwirthschaftung

des Gutes noch untauglich ist . In diesem Falle wird

dem zweiten Ehegatten wohl ein Gewinn verliehen ,

und demselben gewisse Mahljahre , welche jedoch die

Großjährigkeit des nächsten Erben nicht überschreiten

dürfen , verstärket . Ob einem solchen Gcwrnnträgcr aus
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bestimmte Zeit nach abgelaufenen Mahljahren der fer ,

nere Aufenthalt auf dem Gute , oder eine Leibzucht ge¬

bühren solle , dieses alles hängt von der Vcreinbahrung

mit dem Gutsherrn und mit den nächsten Anverwand¬

ten oder Vormündern des minderjährigen Hofesfolgcrs

ab . So wie auch hiervon die Bestellung einer Jnte -

rimswirthschaft abhäugt und ihre Beurtheilung her¬

leitet , im Falle beide Gcwinnträger mit Tode abge -

gangcn , oder zur Fortsetzung der Wirtschaft untauglich

geworden sind und der nächste Erbe noch minderjährig

und ebenfalls dazu nicht fähig ist .

Dadurch , daß bei den sogenannten Erbpachtgütern

in der Grafschaft Recklinghausen außer den jährliche

Pachtabgaben und Leistungen noch ein besonderes Ge¬

winngeld hergebracht ist , nehmen dieselbe denKarak -

ter von Erbgewinngütern an , und sind sie in so

fern abweichend von den eigentlichen Erbpachtgütern

im Sinne des deutschen Privatrcchts .

5 ) Den von dem Gute abgehcndcn und wenigstens

jetzt nicht zur Succession gelangenden Kindern muß

eine Aussteuer oder Brautschatz nach den Kräften des

Gutes gegeben werden . Meistens ist der Betrag in

gewissen Mobilien und Moventicn , und in Früchten

oder baarem Gelde bei jedem Gute durch das Herkom¬

men bestimmt , oder er wird durch einen Vertrag zur

Zeit der Dereheligung der Erbpächter entweder für die

zu erzeugenden Kinder , oder für die bereits vorhande¬

nen Geschwister aus der Ehe der verstorbenen oder ab¬

tretenden Gcwinnträger festgestellt . Niemals aber soll ,

zufolge der unter Nr . XXXXIV angelegten Verordnung

vom Listen März 1769 , die Bewilligung eines Braut¬

schatzes oder Aussteuer ohne ausdrückliche Einwilligung

des Gutsherrn Gültigkeit und Kraft haben .

6 ) Der gewinntragende Erbpachter oder beide Ehe -

Rivk , über das Bauern -Güter -Wesen , l . iS
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leute , wenn sic noch am Leben sind , können im Falle

« intretcndcr Unvermögenheit , der Bewirthschastnng vor -

zustchen , das Gut dem nächsten zur Succession berufe¬

nen Erben abtrcten , und sich die Leibzucht bedin¬

gen . Diese Lcibzucht oder Altcntheil besteht entwe¬

der in einem bestimmten Maße von Hofes - Ländereien ,

welche der Gntsinhaber für den Leibzuchter mit einer

gewissen Art von Früchten zu bestellen , und wovon er

ihm den Ertrag in Körnern abzuliefern hat , und in

Futter für eine sichere Anzahl Vieh , oder in einer

jährlichen Abgabe an Früchten und Geld , und nebst

diesen entweder in einer besondern freien Wohnung

« der in dem lebenslänglichen Aufenthalte auf dem Gute .

Bei vielen Gütern steht eine solche Lcibzucht durch das

Herbringen fest , und pflegen dagegen auch die Guts¬

herren keinen Einspruch zu machen . Da , wo dieses

nicht der Fall ist , stipuliren sich die abgehenden Ge¬

winnträger dieselbe ; aber nach vorangeführter Verord¬

nung jedesmal mit Bewilligung der Gutsherrschaft , bei

Strafe der Nichtigkeit .

7 ) Der Erbpachter muß alle öffentliche sowohl Staats -

als Gcmeinheitölasten tragen , und

3 ) die Gebäude auf seinem Gute aufführen und un¬

terhalten .

y ) Gegen diese Verpflichtungen bezieht der Colon

alle Nutzungen aus dem Gute ; in so fern dasselbe da¬

durch nicht in seiner Substanz angegriffen wird .

io ) Nach diesem Grundsätze ist der Colon von der

eigentlichen Benutzung des hohen Eichen - und Buchen -

Holzes , als zur Substanz des Gutes gehörend , wie¬

wohl er dasselbe zu pflanzen , zu pflegen und zu wah¬

ren verpflichtet ist , ausgeschlossen . Er erhält daraus ,

auf Anweisung des Gutsherrn , nur den Bedarf , wel¬

cher zur Errichtung der Hofesgebäude , und zur Unter -
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Haltung derselben , so wie zu den Ackergeschirren erfor¬

derlich ist . Was außer diesem Bedarf oder vielmehr

außer dem Fond zu diesem Bedarf an abstämmigem

jedoch noch nutzbarem hohen Gehölze auf einem Erb -

pachrgute noch übrig bleibt , gehört dem Grundsätze

nach dem Gutsbcrrn , welcher solches zu seinem Vor¬

theil abstammen zu lassen , oder wenn cs durch Wind¬

schlag oder sonst umgefallen ist , an sich zu nehmen be¬

rechtigt ist . Allein auch hierin haben Verträge Und

Herkommen bei einzelnen Gütern ein Anderes geordnet ,

und müssen auch diese den Maßstab abgcben , wie es

bei vorhandener Mast oder Eckerich gehalten , und wie

viel Schweine der Gutsherr und wie viele der Bauer

in die Guts - Büsche eintreiben soll .

11 ) Das Schlagholz , so wie das Reis - und Topf - '

Holz von dem abgcstammten hohen Eichen - und Buchen -

Holze gehört dem Colonen zur freien Benutzung .

12 ) Durch die vorbezogene Verordnung ist es den

Colonen untersagt , von den Hofcsfrüchten welche auf

dem Halme zu verkaufen , damit dem Gute die Dütt -

gungsmittel nicht entzogen werden .

13 ) Der Colon wird seines Gewinn - und Erbpacht¬

rechtes verlustig : ,

a ) wenn er das Gut durch gesetzwidrige Abstammung

des hohen Gehölzes , durch Unterlassung neuer An¬

pflanzungen , durch Verödung der Hofesgründe , oder

durch Veruachläßigung der Hofesgebäude verwüstet ,

oder sonst auf diese oder andere Weise das Gut der¬

gestalt dcvastirt , daß der Ruin desselben in seiner Sub¬

stanz daraus die Folge seyn muß ;

b>) wenn der Colon mit der Abtragung der öffent¬

lichen Lasten oder auch der gutsherrlichen Abgaben

dergestalt in Rückstand geräth , daß sein Pekulium oder

das auf dem Gute befindliche Haus - und Ackergcräthe ,
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fo wie der Viehstand und sein sonstiges Vermögen nicht

hinreichen , um denselben abzutragcn ;

c ) wenn gegen den Colonen wegen sonstiger Schul¬

den Concours eröffnet , und sein Vermögen wegen Un¬

zulänglichkeit subhastirt wird ;

cl) wegen sonstiger ans der Analogie des Lehnrechts ,

der Lcibeigenthums - Ordnung und der römischen Emphy -

theusks entnommenen Grunde .

Zn allen Fällen muß , wenn sich der Colon nicht

freiwillig seines Gewinn - und Erbpacht - Rechtes an

dem Gute begiebt , das Richteramt um Aussprechung

der Caducität angegangen werden , und sie wird der

Regel nach nur alsdann ausgesprochen , wenn keine

Aussicht vorhanden ist , die Familie bei dem Hofe zu

behalten , ohne die öffentlichen Interessen und die Rechte

der Gutsherrschaft zu beeinträchtigen .

I - ) Nach ausgestorbener Familie des ersten Erb¬

pächters oder sonst in Ermangelung tauglicher succes -

sionsfähiger Erben fällt das Gut dem Gutsherrn oder

Erbvcrpachter wieder anheim ; jedoch darf dasselbe als¬

dann weder zu einem andern Gute geschlagen oder ein -

gcbauet , noch auseinander gerissen und versplissen wer¬

den ; sondern das ganze Gut muß , vermöge der poli¬

tischen Verordnung oder des sogenannten Consolidations -

Edictes vom i ? tcn Januar 1652 ( Anlage XXIX ) ,

bei der Sohlstätte erhalten werden , damit keine Irrun¬

gen und Abänderungen in der Landes - Matrikel , hin¬

sichtlich der Landcsstcureu , und eben so wenig in den

auf der Gemeinheit oder Bauerschaft ruhenden Lasten ,

z . B . der Landfolge , entstehen . Selten wurde daher ,

und zwar auch alsdann nur aus Connivcnz der Poli¬

zeibehörde , ein Gut im Caducitäts - Falle , oder beim

Hcimfalle uicht wieder nach seinem ganzen Bestände mit

einer Bauernfamilic besetzt , sondern entweder mit einem
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andern Gute vereinigt oder auseinander gerissen . In

beiden Fällen blieb alsdann die Sohlstädte immer für die

öffentlichen Leistungen gehalten ; der Besitzer derselben

wurde dafür in Anspruch genommen , und an ihn muß¬

ten die Besitzer der übrigen Gutstheile oder Absplisse ,

nach Vcrhältniß , den Ersatz leisten oder beitragen .

Daß bei Wiederverleihung eines eröffnten Gutes zu

neuer Erbpacht die jährliche Pachtabgabe erhöhet wor¬

den , darüber ist kein Beispiel bekannt ; denn wenn auch

die landesherrliche Verordnung vom sten März 1732 ,

wornach ein erledigtes Bauerngut mit einem tüchtigen

frommen Colon ohne Erhöhung der Abgaben wieder

besetzt werden mußte , nur für das Herzogthum West -

phalen gegeben war , so war einmal schon das Dorur -

theil , daß jedes Gut sich in einem angemessenen Ver¬

hältnisse zu den darauf ruhenden alten Abgaben und

Lasten befinde , bei dem Bauernstände so groß , daß nicht

leicht von einem neuen Colon eine größere oder höhere

zu erlangen war , und zweitens war im Caducitätsfalle

das Gut jedesmal in einem so verwüsteten Zustande ,

daß der Gutsherr froh war , einen zur Herstellung deS

Verdorbenen hinreichend vermögenden und tüchtigen Co -

lonen ^ gegen die alte Pacht dafür zu finden . Und was

den Fall der Erlöschung einer Baucrnfamilie betrifft ,

so wurde in demselben schon bei Lebzeiten des letzten

Besitzers gewöhnlich Veranstaltung getroffen , daß dem¬

jenigen , welchen er sich zum Erben auserschcn , daS

Gut von dem Gutsherrn gegen die alte Pacht von

neuem in Gewinn verliehen wurde , wozu der letzte

NM so geneigter seyn mußte , weil nun bei dem Gute

alles in seinem bisherigen Zustande verbliebe , was der

Fall nicht gewesen seyn würde , wenn der Allodialerbe

das Gut mit dem Pekulium und der Fortfahrung ver¬

lassen hätte , und dieses alles von einem neuen Colon

wieder hätte angeschafft werden müssen .
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§ . 103 .

IV . Ilnsgi 'lter.

Zinsgüter sind solche , deren Besitzer zwar einem
Dritten zu jährlichen Zinsen , Abgaben oder Diensten ,
und zwar in Beziehung auf diese Güter , verpflichtet ;
jedoch mit einem vollen Dispositionsrechte über dieselbe
angethan sind . Solcher Zinsgüter finden sich eine Menge
zu dem fürstlichen Amthause Horneburg , , dessen schon
oben § . y5 , S . 23 /l Erwähnung geschehen , gehörend . Ihre
Besitzer waren verbunden , alle vierzehn Tage ans ge¬
dachtem Hause einen Handdienst , wofür ihnen jedesmal
rin Stüber gezahlt werden mußte , zu leisten , oder ein
dafür bedungenes Dienstgeld zu zahlen , und nebst -
dem jährlich ein Rauchhuhn , auch wohl noch einen
Geldzins zu entrichten . Man war gewohnt , diese
Dienste als eigentliche Frohnden , und die genannten
Abgaben als oberherrliche , 56ig >l6uoialss , zu be¬
trachten ; und zwar aus dem Grunde , weil dieselbe dem
Landeshcrrn zu seinem Amthause , als dem Sitze seiner
Domainen - Verwaltung , geleistet wurden . Daß indessen
dieser Grund allein nicht hinreiche , um eine solche
Wcrmuthung als unumstößlich feststehend anzusehen ,
ergiebt sich schon daraus , daß das Haus Horneburg
ursprünglich kein landesherrliches Gut war , sondern
k>en Freiherren von Oer gehörte , und so würde dann
immerhin alles darauf ankommen , ob sich nicht aus
alten Urkunden , Lagcrvüchcrn oder Registern Nachweisen
lasse , daß die fraglichen Leistungen nicht wegen ober¬
herrlichen Schutzes , oder für die Erlaubniß , sich in einem
gewissen Bezirke anbauen zu dürfen , sondern für ver¬
liehenen Grund und Boden bedungen , oder für andere
«iit der Oberherrlichkeit in gar keiner Verbindung sie -
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henden Bortheile auf diese Güter gelegt oder coustituirt

worden .

Daß übrigens die zn der vormaligen kurkölnifchen

Hofkammcr gehörenden Zinsgütcr im Veste Reckling¬

hausen auch in Ansehung der Veräußerung oder Verän¬

derung derselben , um die Verdunkelung der Zinsen oder

Abgaben zu verhüten , einer Kontrolle unterworfen wa¬

ren , ist aus der im Jahr i7lls ) am i5tcn Julius er -

lasseuen , und hier in der Anlage XXXXV abgedruck -

tcn Verordnung zu ersehen .

Wenn diese Verordnung übrigens auch von erb -

ziusbaren , erbp sich tigcu ( nicht Erbpachtgü -

tern oder Erbpachthöfen ) kurmutigen und far -

pfligtigen Gütern redet , so folgt daraus nicht , daß

es dergleichen Güter auch in der befragten Grafschaft

gegeben ; indem gedachte Verordnung für das ganze

Erzstift Köln , in dessen übrigen Theilen sich allerdings

derartige Güter befanden , erlassen worden ist .

§ . 109 .

V . Eigenthümliche Güter , oder Erbgüter .

Unter diese Benennung kommen in der Grafschaft

Recklinghausen diejenige Bauerngüter , welche keine be¬

sondere Gutsherren mehr erkennen , und rücksichtlich de¬

rer sich die gutsherrlichen und bäuerlichen Rechte bei

einer und der nämlichen Familie vereinigt befinden .

Derartige Rechtsverhältnisse sind nicht dadurch entstan¬

den , daß Jemand ein freies Eigenthum in ein Bauern¬

gut verwandelt , und die eigene Bcwirthschaftung des¬

selben . übernommen , und daß man dasselbe nun als

solches in die Landcsmatrikel zum Behuf der Besteu¬

erung , der Landfolge und der sonstigen öffentlichen
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LastenTangcschlagcn hat ; denn außer den Ländereien

und Grundstücken , welche sich in den Feldmarken der

beiden Städte befanden , und außer den wenigen freien

Grundstücken , welche bei den Dörfern , in so fern

diese nicht ebenfalls Bauernhöfe und Kotten in sich faßten ,

gelegen waren , so wie außer den adlichen Rittergütern ,

die zudem meistens mit einem Lehns - oder Fidei - Com -

miß - oder einem sonstigen Familien - Verbände angcthan

waren , gab es zur Zeit der alten Gesetzgebung fast

gar kein freies Grundcigcnthum . Die vorhandenen

großen Marken , Gemeinheiten und Heimödcn hat man

erst in spätem Zeiten zu thcilen angefangen , und der¬

jenige , welcher an solchen Gcmeindegründen früher ein

freies Eigenthum erworben , hat sich wohl in Acht ge¬

nommen , dasselbe in eine eigentliche bäuerliche Besitz¬

ung zu verwandeln , wenn er ein unbeschränktes Dis¬

positionsrecht als Ausfluß ans dem freien Eigenthum

für sich zu behalten beabsichtigte ; indem ein solches

mit den bestehenden landespolizcilichen Gesetzen nicht zu

vereinigen war . Aus diesen Gründen kann fast mit

völliger Zuverlässigkeit angenommen werden , daß der¬

artige Bauerngüter nur dadurch ihr Entstehen erhalten

haben , wenn eine aufsitzende Bauernfamilie die guts¬

herrlichen Rechte , sey es durch einen Titel oder durch

Verjährung , erworben hat . Durch eine solche Confu -

sion der Rechte hörten aber , vor Einführung der neue¬

ren Steuerverfassung und der neuern Gesetze über die

gutsherrlichcn und bäuerlichen Verhältnisse , die Rela¬

tionen nicht auf , worin das Bauerngut sich zu dem

Staate und zu .den öffentlichen Lasten befand . Das

Gut blieb immerhin unthcilbar , und durfte nicht ver¬

splissen werden . Dieserhalb konnte darin von mehreren

Kindern nur eins succediren , und die übrigen mußten

eben so , wie bei andern einen Gutsherrn erkennenden
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Gütern , durch Brautschatz und Aussteuer ab gefunden
werden , wobei allerdings die gutshcrrlichen Rechte , ,
wenn dieselbe auf den Hofesfolger ausschließlich über¬
gingen , in besonder » Anschlag gebracht wurden . Da auf
diese Weise die abgehenden Kinder und ihre Nachkom¬
men ihr Successionsrccht an dem Gute behielten , so
war auch hierdurch der freien Veräußerung desselben ,
obgleich der Besitzer die Rechte des Gutsherrn und des
Bauern in sich vereinigte , und obgleich die Veräußerung
keine einzelne Stücke , sondern das ganze Gut zum Ge¬
genstände hatte , ein Damm gesetzt .

Von den Flugländereien oder Erbländereien ,
welche von den Besitzern von Bauerngütern aus freiem
Eigenthum und als freies Eigcnrhum erworben sind ,
und welche zwar mit dem Bauerngnte zugleich , jedoch
nicht in einem Verhältnisse zu dem Gutsherrn benutzt
werden , und welche auch wohl unter dem Namen :
Erbgüter Vorkommen , reden wir hier nicht , da bei
denselben weder ein gutshcrrlichcs und bäuerliches Ncr -
hältniß in der ausgedehntesten Bedeutung des Wortes
noch eine landespolizeilkche Beschränkung ^ vorkommt ,
und sie folglich in keinerlei Beziehung zu den Bauern¬
gütern und zu dem Bauern - Güterwcfen gehören .
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